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1. Anlass und Ziel der Planung 

Die Stadt Warendorf beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Ortsteil Einen, 

der sich in zwei Teilbereiche gliedert. 

Teilbereich 1 dient der Entwicklung eines neuen Wohngebietes, um den aktuellen Bedarf an 

Wohnraum zu decken. Für den Ortsteil Einen kommt die Wohnungsmarktstudie „Woh-

nungsmarktentwicklung in Warendorf“ aus dem Jahr 2015 zu dem Ergebnis, dass bis zum 

Jahr 2028 ein ortsteileigener Bedarf an 17 Wohneinheiten im Einfamilienhausbereich be-

steht. Dieser Bedarf kann zwar bereits durch den ersten Bauabschnitt (Bebauungsplan Nr. 

6.03) abgedeckt werden, aufgrund von eingegangenen Interessensbekundungen der Wa-

rendorfer Bürgerinnen und Bürger bei der Stadtverwaltung ist jedoch bereits zum jetzigen 

Zeitpunkt absehbar, dass der bestehende Bedarf an Wohnraum deutlich größer ist, als es 

die Wohnungsmarktstudie im Jahr 2015 prognostiziert hat. 

Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung soll daher eine weitere am nordwestlichen 

Ortsrand Einens gelegene Fläche als Wohnbauland zur Deckung des Wohnbaubedarfs ent-

wickelt werden. Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes zu schaffen. Die Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes orientieren sich in ihrer Baustruktur und dem hieraus resultierenden Maß der 

baulichen Nutzung an der vorhandenen Siedlungsstruktur. Aufgrund der Lage und Größe 

des Plangebietes stellt diese Fläche siedlungsstrukturell eine sinnvolle Ergänzung der be-

stehenden Wohngebiete im Ortsteil Einen dar.  

Die Stadt reagiert mit der Bauleitplanung auf den erheblichen bestehenden Wohnflächenbe-

darf. Die Ziele der Planung berücksichtigen gem. § 1 Abs. 6 BauGB allgemeine Anforderun-

gen an gesunde und sichere Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie allgemein die Wohnbe-

dürfnisse der Bevölkerung, insbesondere hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung gem. § 1 

Abs. 6 Satz 2 BauGB. 

Teilbereich 2 des Bebauungsplanes dient dazu, die örtlichen Gegebenheiten planungsrecht-

lich zu ordnen und an die bestehende Situation anzupassen. Mit der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 6.03 (südlich angrenzend an den Teilbereich 1) wurde der Geltungsbereich 

des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 6.05 (östlich angrenzend) im Nahbereich zum 

Grünen Markenweg teilweise überplant. Die Verkehrsfläche des Grünen Markenweges wur-

de zur Erschließung des Baugebiets in östliche Richtung verbreitert und ragt nun an der Stel-

le in das im Bebauungsplan Nr. 6.05 festgesetzte Gewerbegebiet hinein. In dem innerhalb 

des hier gegenständlichen Teilbereich 2 gelegenen Teil des Gewerbegebietes ist im westli-

chen Bereich als ausschließliche Nutzung betriebsgebundenes Wohnen zulässig, im östli-

chen Bereich sind Flächen für gewerbliche Nutzungen festgesetzt. Die beiden Nutzungen 

werden durch einen Streifen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen, der gemäß Festsetzung als einreihige Hecke anzulegen ist, voneinander ge-

trennt. Aufgrund der neuen Führung der Verkehrsfläche und dem damit einhergehenden 

Flächenverschnitt ist eine sinnvolle Ausnutzbarkeit der überbaubaren Flächen im westlichen 

Bereich in Teilen nicht mehr möglich. Auch die vorgesehene Anpflanzungsfläche zur Tren-

nung dieser beiden Zonierungen erscheint nicht mehr als sinnvoll, sodass die vorhandene 

Situation mit der vorliegenden Planung korrigiert werden soll und für den Teilbereich 2 eine 

planungsrechtlich sinnvolle Nutzungsperspektive aufgezeigt wird.  
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2. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich am nordwestlichen Rand 

des Warendorfer Ortsteiles Einen, nördlich und östlich angrenzend an den Geltungsbereich 

des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 6.03 „Westlich Grüner Markenweg“.  

Das Plangebiet unterteilt sich in zwei Teilbereiche:  

Teilbereich 1: 

Im östlichen Bereich umfasst dieser Teilbereich einen Teil des Grünen Markenweges sowie 

einen Streifen des östlich daran angrenzenden Grundstückes. Im westlichen Bereich umfasst 

das Plangebiet ackerbaulich genutzte Flächen, welche sich nördlich, westlich und östlich des 

Plangebietes fortsetzen. 

Die rd. 1,8 ha große Fläche umfasst Teile der Flurstücke 59, 197, 681, 682 und 598 in Flur 5, 

Gemarkung Einen. 

Teilbereich 2:  

Der Teilbereich umfasst Flächen, die aktuell als Grün- und Freiflächen genutzt werden und 

innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 6.05 liegen. Im Bebauungsplan 

sind die Flächen als Gewerbegebiet festgesetzt. Östlich grenzt das vorhandene Gewerbege-

biet an, im Süden grenzt die vorhandene Bebauung des bestehenden Wohngebietes an. Die 

Verkehrsfläche des Grünen Markenweges verläuft unmittelbar westlich angrenzend zu dem 

Teilbereich.  

Die rd. 0,6 ha große Fläche umfasst Teile der Flurstücke 598 und 515 in der Flur 5, Gemar-

kung Einen. 

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planurkunde zu entnehmen. 

3.  Planungsrechtliche Situation 

3.1 Regionalplan 

Bauleitpläne sind nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. Das Plangebiet befindet sich im Regionalplan Münsterland im Allgemeinen 

Freiraum- und Agrarbereich. Der Landesentwicklungsplan NRW stellt den Bereich analog 

dazu als Freiraum dar. 

Gemäß § 35 Abs. 5 der Verordnung zur Durchführung des Landesplanungsgesetzes (LPIG 

DVO) sind Wohnplätze mit einer Aufnahmefähigkeit von weniger als 2.000 Einwohnern nicht 

als Siedlungsbereiche darzustellen, sondern werden vom Planzeichen „Allgemeiner Frei-

raum- und Agrarbereich“ erfasst. In der textlichen Darstellung des Regionalplans Münster-

land aus dem Jahr 2014 wird in Kapitel `Allgemeine Siedlungsbereiche´ ausgeführt, dass 

„…in den im Freiraum gelegenen, zeichnerisch nicht dargestellten Ortsteilen unter 2.000 

Einwohnern sich die siedlungsstrukturelle Entwicklung vor allem am Bedarf der ortsansässi-

gen Bevölkerung und Betriebe ausrichten (soll)“ (Grundsatz 8.4). 
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Der übergeordnete Landesentwicklungsplan NRW, welcher im Jahr 2019 geändert worden 

ist, formuliert als Ziel für die Entwicklung der Ortsteile im Freiraum (Ziel 2.4), dass in den im 

regionalplanerisch festgesetzten Freiraum gelegenen Ortsteilen unter Berücksichtigung der 

Erfordernisse der Landschaftsentwicklung und des Erhalts der landwirtschaftlichen Nutzflä-

che eine bedarfsgerechte, an die vorhandene Infrastruktur angepasste Siedlungsentwicklung 

möglich ist.  

Widersprüche zu den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung sind daher im Zusammen-

hang mit der geplanten Erweiterung des Wohngebietes in Teilbereich 1 des Bebauungspla-

nes nicht zu erkennen. 

Teilbereich 2 ist bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung im Flächennutzungs-

plan als gewerbliche Bauflächen dargestellt und im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 6.05 

auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsprechend als Gewerbegebiet festgesetzt. 

Die gegenständliche Bauleitplanung hat somit bereits eine landesplanerische Zustimmung 

erlangt. 

 

 
Abbildung 1: Auszug Regionalplan Münsterland 

3.2 Flächennutzungsplan 

Teilbereich 1: 

Der derzeit rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Warendorf aus dem Jahr 2010 

stellt den Bereich als Fläche für die Landwirtschaft dar, die sich nördlich und westlich des 

Plangebietes fortsetzt. Für diesen Teilbereich sieht der Bebauungsplan die Entwicklung ei-

nes allgemeinen Wohngebietes vor. Der Bebauungsplan wird in diesem Bereich somit nicht 

aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt.  

Um auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die Voraussetzungen für die Ausweisung 

eines Allgemeinen Wohngebietes zu schaffen, ist eine Änderung des Flächennutzungspla-
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nes für den Teilbereich 1 erforderlich. Im Rahmen der im Parallelverfahren durchzuführen-

den 20. Flächennutzungsplanänderung soll die dargestellte Fläche für die Landwirtschaft im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes in Wohnbaufläche umgewandelt werden. 

Gemäß den Darstellungen des Flächennutzungsplanes wird der Bereich von einer unterirdi-

schen Gasleitung gekreuzt. Nach Aussagen der Versorgungsträger im Rahmen der frühzeiti-

gen Beteiligung des Planverfahrens Nr. 6.03 befinden sich im Geltungsbereich jedoch keine 

Gas- oder Stromversorgungsleitungen. 

Teilbereich 2: 

Für den Bereich stellt der Bebauungsplan gewerbliche Bauflächen dar, östlich daran grenzen 

ebenfalls gewerbliche Bauflächen an. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ist für den 

Bereich die Festsetzung eines Gewerbegebietes vorgesehen. Der Bebauungsplan wird in 

dem Bereich somit aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt.  

 

 

 
Abbildung 2: Auszug Flächennutzungsplan der Stadt Warendorf / vorher – nachher Darstellung 

3.3 Bestehende Bebauungspläne 

Teilbereich 1: 

Für den Bereich bestehen derzeit keine rechtskräftigen Bebauungspläne. Zur Schaffung der 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des Bereiches zu einem Wohnge-

biet ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Südlich angrenzend an den Teil-

bereich 1 des Bebauungsplanes Nr. 6.04 befindet sich der Bebauungsplan Nr. 6.03 aus dem 

Jahr 2022, welcher im Sinne eines ersten Bauabschnittes ebenso ein Allgemeines Wohnge-

biet festsetzt. 

Teilbereich 2: 

Für den Bereich setzt der Bebauungsplan Nr. 6.05 aus dem Jahr 1998 ein Gewerbegebiet 

fest. In dem mit GE1 bezeichneten Teil des Gewerbegebietes sind Betriebsgebäude sowie 
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Flächenbefestigungen zu gewerblichen Zwecken nur östlich des Pflanzgebotes B3 zulässig, 

westlich des Pflanzgebotes B3 sind nur betriebsbezogene Wohnungen zulässig. Für das 

Pflanzgebot B3 ist eine einreihige Pflanzung standortgerechter Bäume und Sträucher vorge-

sehen. Mit der Überplanung eines Teilbereiches des Gewerbegebietes durch die Verkehrs-

fläche ist eine Anpassung der Baufenster und Pflanzgebote notwendig, da das westliche 

Baufenster in Folge der Überplanung durch den Bebauungsplan Nr. 6.03 in Teilbereichen 

nicht mehr umsetzungsfähig ist.  

 

 

Abbildung 3: Auszug Bebauungsplan Nr. 6.05 „Grüner Markenweg / Talweg“ (Rechtskraft seit 1998) 

4. Verfahren 

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 01.07.2021 den Aufstellungsbeschluss 

des Bebauungsplanes Nr. 6.04 „Westlich Grüner Markenweg 2“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

gefasst.  

Die Erlangung des Baurechtes ist durch ein Regelverfahren gemäß §§ 2 ff BauGB beabsich-

tigt. Der Bebauungsplan wird hierbei als qualifizierter Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 1 

BauGB aufgestellt. Da das Plangebiet im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt 

Warendorf aus dem Jahr 2010 im Teilbereich 1 als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt 

ist, wird dieser im Parallelverfahren geändert und an die Planungen angepasst (20. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes, siehe Kapitel 3.2). 
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Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für das Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung durchzufüh-

ren, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln sowie in ei-

nem Umweltbericht (folgt im weiteren Verfahren) zu beschreiben und zu bewerten sind.  

Gemäß des § 1a Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB sind die aufgrund der 

Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft auszu-

gleichen. Zudem ist eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 

BNatSchG vorzunehmen (siehe Kapitel 7.2). 

5. Örtliche Situation 

Das rund 2,4 ha große Plangebiet befindet sich im Westen der Stadt Warendorf am nord-

westlichen Rand des Ortsteiles Einen. 

Teilbereich 1: 

Dieser Teilbereich befindet sich westlich des Grünen Markenweges und wurde bislang land-

wirtschaftlich genutzt. Die Erschließung wird über den Grünen Markenweg sichergestellt. 

Teilbereich 1 bildet einen unmittelbaren Anschluss an den 2022 aufgestellten Bebauungs-

plan Nr. 6.03 „Westlich Grüner Markenweg“. Südlich angrenzend an den Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes Nr. 6.03 befindet sich das Wohngebiet ‚Im Esch‘, das durch überwie-

gend verklinkerte Einfamilien- und Doppelhausstrukturen mit Satteldächern geprägt ist, wel-

che traufseitig der zur Erschließung dienenden Verkehrsfläche angeordnet sind. Mit den 

Festsetzungen der Bebauungspläne Nr. 6.03 wurde sich an dem Erscheinungsbild der vor-

handenen Siedlungsstruktur orientiert. In Richtung Norden und Westen setzt sich die land-

wirtschaftliche Fläche des Plangebiets fort. Östlich des Grünen Markenweges befinden sich 

ebenso landwirtschaftliche sowie gewerbliche Nutzflächen. 

Der Grüne Markenweg verläuft aus Richtung Süden durch das Wohngebiet ‚Im Esch‘ sowie 

durch die beiden Bauabschnitte der Bebauungspläne Nr. 6.03 und Nr. 6.04 und schließt wei-

ter nördlich an die Kreisstraße K17 an. Nördlich des Wohngebietes „Im Esch“ bis zur K17 ist 

der Grüne Markenweg zum Planstand als Wirtschaftsweg in einer Breite von rund 3,0 m 

ausgebaut. Zwischen der Straße „Grüner Markenweg“ und der westlich gelegenen Ackerflä-

che befindet sich eine freiwachsende Landschaftshecke mit einem relativ dichten Baum- und 

Strauchbewuchs. 

Teilbereich 2: 

Dieser Bereich umfasst den westlichen Teil des im Bebauungsplan Nr. 6.05 festgesetzten 

Gewerbegebietes und wurde bislang als Grün- und Freifläche genutzt. Das vorhandene Ge-

werbegebiet grenzt östlich an das Plangebiet an und ist durch für Gewerbegebiete typische 

Baustrukturen in Form größerer Gewerbehallen geprägt. Die vorwiegenden Nutzungen in 

diesem Bereich sind verarbeitende bzw. produzierende Betriebe. Die Gewerbehallen weisen 

geneigte Dächer in Form von Satteldächern auf, auf den Dachflächen sind Anlagen für die 

Nutzung solarer Strahlungsenergie angebracht.  
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6. Planung 

6.1 Städtebauliches Konzept 

Teilbereich 1: 

Der Bereich wird gemäß städtebaulichem Konzept aus Richtung Osten über die Straße 

„Grüner Markenweg“ erschlossen. Hierdurch wird im Inneren des Plangebietes eine Ost-

West ausgerichtete öffentliche Erschließung geschaffen, die im Westen des Plangebietes in 

Richtung Süden abknickt, wodurch ein Anschluss an den ersten Bauabschnitt (Bebauungs-

plan Nr. 6.03) südlich des Plangebietes geschaffen wird. Durch die Realisierung des zweiten 

Bauabschnittes soll eine Umfahrung durch beide Baugebiete ermöglicht werden, indem eine 

durchgehende ringförmige Erschließungsstraße entsteht, welche die Ein- und Ausfahrt für 

Müllfahrzeuge und Einsatzwagen begünstigt. Die Verkehrsfläche weist im Querschnitt eine 

Breite von 6,50 m auf, um den aufkommenden Verkehr abwickeln zu können sowie alle wich-

tigen Infrastrukturleitungen aufnehmen zu können. 

Nördlich und südlich der Stichstraße sieht das städtebauliche Konzept Grundstücke mit vor-

nehmlich Einfamilien- oder Doppelhäusern vor. Im östlichen Bereich des Plangebietes, nahe 

des Grünen Markenweges, ist eine dichtere Bebauung mit beispielsweise kleinen Mehrfami-

lienhäusern angedacht. Mit der Verortung der Mehrfamilienhäuser an dieser Stelle wird ver-

hindert, dass ein höher zu erwartendes Verkehrsaufkommen in das Plangebiet hineingezo-

gen wird. In Anlehnung an die südliche Bestandsbebauung sollen die Gebäude mit Satteldä-

chern ausgeführt und traufständig zur Erschließungsstraße angeordnet werden. Die Nutzung 

von Solarenergie ist durch diese Anordnung der Baukörper begünstigt. Im Sinne der Orts-

randgestaltung sind im Westen und Norden des Plangebietes heckenartige Einfriedungen 

der privaten Grundstücksgrenzen vorgesehen. Insgesamt wird durch das städtebauliche 

Konzept eine bedarfsgerechte Wohnbebauung verfolgt, durch die die ortstypische Baustruk-

tur Einens gesichert, fortgeführt und weiterentwickelt wird. 

Teilbereich 2: 

Ausgehend von dem Grünen Markenweg ist im Bebauungsplan Nr. 6.05 eine private Sti-

cherschließung vorgesehen, die nördlich und östlich unmittelbar an den Teilbereich angrenzt 

und zur Erschließung dienen soll. Da mit der vorliegenden Planung die bisherige Nutzungs-

struktur aufrechterhalten werden soll und somit gewerblicher Kfz-Verkehr entsteht, soll die 

Erschließung für das nutzungsbeschränkte Gewerbegebiet weiterhin nicht entlang des Grü-

nen Markenwegs erfolgen, sondern über den nördlich vorgesehenen privaten Stich. Für die 

betriebsbezogene Wohnnutzung hingegen soll eine direkte Erschließung der Baugrundstü-

cke über den Grünen Markenweg erfolgen. 

Eine konkrete Vorhabenplanung liegt nicht vor, bei der Bauleitplanung handelt es sich somit 

um eine klassische Angebotsplanung. Das Baufenster wird entsprechend groß gefasst, um 

eine flexible Ausnutzbarkeit für die späteren Gewerbebetriebe zu gewähren und bedarfs- und 

nachfragegerecht variabel große Baugrundstücke entwickeln zu können. Dies entspricht 

auch den bisherigen Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 6.05, wobei das den Teil des 

Gewerbegebietes strukturierende Pflanzgebot zugunsten einer zusammenhängenden Ent-

wicklungsmöglichkeit entfernt werden soll.  
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Entlang der nördlichen, östlichen und südlichen Plangebietsgrenze ist eine Fläche zum An-

pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen vorgesehen, um eine Ab-

schirmung zu den angrenzenden Wohngebäuden sowie den übrigen gewerblich genutzten 

Gebäuden herzustellen.  

6.2 Festsetzungen im Bebauungsplan 

6.2.1  Art der baulichen Nutzung 

Teilbereich 1:  

Dieser Teilbereich soll in unmittelbarem Nutzungszusammenhang mit dem südlich angren-

zenden allgemeinen Wohngebiet entwickelt werden. Entsprechend wird als Art der baulichen 

Nutzung für den Teilbereich 1 Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. 

Die Flächen des allgemeinen Wohngebietes gliedern sich dabei in zwei Bereiche (WA1 und 

WA2), für die jedoch die gleichen Zulässigkeitsmaßstäbe hinsichtlich der Art der baulichen 

Nutzung festgesetzt werden.  

Allgemeine Wohngebiete dienen gemäß § 4 Abs. 1 BauNVO vorwiegend dem Wohnen und 

ermöglichen darüber hinaus die Errichtung von ergänzenden und gleichzeitig die Wohnnut-

zung nicht störenden Nutzungsarten. Dies ermöglicht die Ansiedlung gewisser Wohnfolge-

einrichtungen (z. B. Schank- und Speisewirtschaften, Läden) und die Entstehung begleiten-

der Infrastrukturen und Gemeinbedarfseinrichtungen (Anlagen für kirchliche, kulturelle und 

soziale Zwecke) zur Versorgung des Wohngebietes. Bei einem allgemeinen Wohngebiet 

steht stets der Wohncharakter im Vordergrund, der insgesamt zu jeder Zeit erkennbar sein 

muss. Der Zulässigkeitsmaßstab innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes orientiert sich 

dabei an der angrenzenden Bebauung, sodass sich das Plangebiet dahingehend in die Um-

gebung einfügt und ein städtebaulicher Nutzungszusammenhang sichergestellt ist.  

Allgemein zulässig sind gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 BauNVO: 

- Wohngebäude, 

- der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-

wie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 

Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die nach § 4 

Abs. 3 Nr. 1, 2, 3, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für Verwaltungen. 

- Gartenbaubetriebe, 

- Tankstellen. 

Der Nutzungsausschluss erfolgt vor dem Hintergrund, den Fahrverkehr weitestgehend auf 

den wohngebietsverträglichen Verkehr zu beschränken und nicht mit möglichem Kunden- 

und Besucherverkehr im Sinne an- und abfahrender Kundschaft zu belasten. Die genannten 

Nutzungen entsprechen in ihren Flächenansprüchen nicht dem städtebaulich erwünschten 

Charakter der neuen Wohnbebauung.  
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Ziel ist es, ein durch Wohnen und wohnverträgliche Nutzungen geprägtes Baugebiet entste-

hen zu lassen und hierüber die Nachfrage nach Wohngrundstücken zu bedienen. Die Aus-

weisungen orientieren sich zudem an den bereits bebauten Flächen südlich des Plangebie-

tes. 

Teilbereich 2: 

Teilbereich 2 ist im Bebauungsplan Nr. 6.05 bislang rechtskräftig als Gewerbegebiet gem.    

§ 8 BauNVO festgesetzt. Dieses Gewerbegebiet wird dabei in einen östlichen und westlichen 

Teilbereich strukturiert und für beide Bereiche unterschiedliche Zulässigkeiten definiert: Wäh-

rend betriebliche Nutzungen ausschließlich im östlichen und damit von der Wohnbebauung 

„Im Esch“ abgesetzten Bereich zulässig sind, sind in dem westlichen Randbereich des Ge-

werbegebietes ausschließlich betriebsbezogene Wohnungen zulässig. Zudem wird die Zu-

lässigkeit der Art der baulichen Nutzung unter Anwendung des Abstandserlasses NRW regu-

liert, indem aufgrund der Nähe zu umliegenden Wohnnutzungen sämtliche Abstandsklassen 

für unzulässig erklärt werden.  

Aufgrund der Verkehrsführung des Grünen Markenweges und der damit einhergehenden 

Zerschneidung der Flächen sind für die betriebsbezogenen Wohngebäude nicht genügend 

Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden. Der hier gegenständliche Bebauungsplan Nr. 6.04 

soll den Bereich planungsrechtlich sinnvoll neu ordnen, sodass für die Abgrenzung des nut-

zungsbeschränkten Gewerbegebietes und des betriebsbezogenen Wohnens die Verkehrs-

führung des Grünen Markenweges aufgegriffen und parallel versetzt wird, um ausreichend 

Spielraum für die Errichtung der betriebsbezogenen Wohngebäude sicherzustellen. 

Als Art der baulichen Nutzung ist auch weiterhin ein Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO Ge-

genstand der Festsetzung. Die zugunsten der immissionsschutzrechtlichen Umfeldverträg-

lichkeit vorgenommene Steuerung wird jedoch nicht über die Abstandsklassen nach Ab-

standserlass NRW, sondern eine Einschränkung der Nutzungsintensität vorgenommen. 

Grundsätzlich ist nach heutiger Einschätzung ein vollständiger Ausschluss aller im Ab-

standserlass NRW aufgeführten Abstandsklassen für ein Gewerbegebiet nicht sinnvoll. Auf-

grund der direkten räumlichen Nähe des Gewerbegebietes zur umliegenden Wohnnutzung 

soll vielmehr unmittelbar am Emissionsverhalten der Betriebe und Betriebsteile angesetzt 

werden und die Nutzungsverträglichkeit über eine Regulierung des zulässigen Störgrades 

vorgenommen werden. Im Beschluss vom 15.4.1987 hat das Bundesverwaltungsgericht 

(BVerwG - 4 B 71/87 -, BRS 47 Nr. 55) dargelegt, dass ein „eingeschränktes Gewerbege-

biet“, in dem nur Betriebe zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören, seiner all-

gemeinen Zweckbestimmung nach noch dem Typus eines Gewerbegebietes entspricht. Da-

mit werde das Gewerbegebiet nicht zu einem Mischgebiet, weil nämlich eine allgemeine 

Wohnnutzung gerade nicht vorgesehen sei. 

Um die angrenzende Wohnnutzung nicht wesentlich zu stören, wird ein „nutzungsbeschränk-

tes Gewerbegebiet (GE(N))“ festgesetzt. Innerhalb des nutzungsbeschränkten Gewerbege-

bietes (GE(N)1) sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, die das Wohnen im Sinne des § 6 

BauNVO nicht wesentlich stören bzw. die nach ihrem Störgrad im Mischgebiet nach § 6 

BauNVO zulässig sind. Innerhalb des nutzungsbeschränkten Gewerbegebietes (GE(N)2) 

sind ausschließlich betriebsbezogene Wohnungen zulässig. Die im bisher rechtskräftigen 

Bebauungsplan Nr. 6.05 vorgesehene Gliederung der Nutzungen wird somit übernommen. 

Damit erfolgt eine Abstaffellung der Nutzungen hin zum Wohngebiet, sodass ein verträgli-
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cher Übergang zwischen gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung sichergestellt werden 

kann.  

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 – 4 BauNVO aufgeführten Nutzun-

gen nicht zulässig. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die in § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 

BauNVO nicht zulässig. 

In dem Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe und -läden als Unterart des Begriffs "Ge-

werbebetriebe aller Art" gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO unzulässig.  

Ausnahmsweise können gemäß § 31 Abs. 1 BauGB Verkaufsstätten in Verbindung mit Ge-

werbebetrieben zugelassen werden, insofern 

- die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet und  

- in betrieblichem Zusammenhang errichtet ist, 

- die angebotenen Waren aus eigener Herstellung auf dem Betriebsgrundstück stam-

men oder im Zusammenhang mit den hier hergestellten Waren oder mit den angebo-

tenen Handwerksleistungen stehen, 

- die Verkaufsfläche und der Umsatz dem Hauptbetrieb deutlich untergeordnet sind. 

 

In dem Gewerbegebiet sind gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO sonstige Gewerbe-

betriebe unzulässig, sofern es sich hierbei um Gewerbebetriebe mit sexuellem Charakter, 

wie z.B. Betriebe mit Darstellungen sexueller Handlungen, Sexkinos, Swingerclubs, Woh-

nungsprostitution, Bordelle oder bordellartige Betriebe handelt. 

Mit dem grundsätzlichen Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben sollen einerseits die vor-

handenen Einzelhandelszentren geschützt und andererseits eine Flächen- und Nutzungs-

konkurrenz von Einzelhandel und Gewerbe ausgeschlossen werden. Hiervon unbenommen 

bleiben soll die Zulässigkeit Verkaufsstellen innerhalb des Gewerbegebietes ansässiger Ge-

werbebetriebe, die in untergeordnetem Umfang und funktionalem Bezug zu einem ansässi-

gen Gewerbebetrieb ausnahmsweise zulassungsfähig sein sollen (sog. Handwerkerprivileg). 

Der Ausschluss von Nutzungsunterarten aus den Bereichen Erotik und Prostitution wird auf-

grund der räumlichen Nähe zu den umliegenden Wohnsiedlungen vorgenommen, um einen 

von derartigen Nutzungen ausgehenden Trading-down-Effekt mit negativen Auswirkungen 

auf das Umfeld zu vermeiden. 

Der übrige Nutzungsausschluss wird aus den bislang rechtskräftigen Festsetzungen unver-

ändert übernommen. 

6.2.2  Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl/ Geschossflächenzahl 

Der flächenmäßige Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden 

darf, wird durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) begrenzt.  

Die Geschossflächenzahl (GFZ) drückt das Verhältnis der Geschossfläche zur maßgeben-

den Fläche des Baugrundstückes aus.  
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Teilbereich 1: 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 wird im Sinne einer nachhaltigen Sied-

lungsentwicklung und entsprechend der Orientierungswerte des § 17 BauNVO eine GRZ von 

0,4 festgesetzt. Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist eine Überschreitung der GRZ für Garagen, 

Stellplätze und die jeweiligen Zufahrten sowie für Nebenanlagen und baulichen Anlagen un-

terhalb der Geländeoberfläche um 50 % - also bis zu einer GRZ von 0,6 - zulässig. Damit 

wird unter Wahrung gesunder Wohnverhältnisse und der Möglichkeit einer guten Durchgrü-

nung des Plangebietes auch eine wirtschaftlich sinnvolle Ausnutzbarkeit der Grundstücke 

gewährleistet.  

In Anlehnung an die Baustrukturen des südlich angrenzenden Wohngebietes werden im 

Plangebiet eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt, sodass hier bis zu zwei 

Vollgeschosse errichtet werden können. Diese Festsetzungen stellen ein übliches Maß heu-

tiger neu geplanter Wohngebiete dar. 

Teilbereich 2:  

In dem nutzungsbeschränkten Gewerbegebiet (GE(N)) wird entsprechend der im Bebau-

ungsplan Nr. 6.05 getroffenen Festsetzungen eine GRZ von 0,7 festgesetzt. Zur Festsetzung 

des Maßes der baulichen Nutzung besteht kein Regelungs-/Änderungserfordernis, sodass 

die GRZ unverändert aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen wird. Auch die 

Baumassenzahl von 4,0 wird entsprechend der getroffenen Festsetzungen übernommen.  

Höhe baulicher Anlagen / Geschossigkeit 

Teilbereich 1: 

Die höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse wird für den gesamten Bereich auf maximal 

zwei Vollgeschosse beschränkt. Mit dieser Festsetzung wird die Höhenentwicklung der Ge-

bäude im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes aufgegriffen. 

Darüber hinaus erfolgt eine Regulierung der Höhenentwicklung durch maximale Trauf- und 

Firsthöhen entsprechend der gestalterischen Festsetzung von Satteldächern. Die maximale 

Höhenentwicklung der Gebäude wird dabei in Abhängigkeit der zulässigen Vollgeschosse 

mit Orientierung an der südlichen Bestandsbebauung definiert. So werden eine maximale 

Traufhöhe von 7,0 m und eine maximale Firsthöhe von 10,5 m festgesetzt. Durch diese 

Festsetzung soll die Höhenentwicklung auf ein ortsübliches Maß begrenzt werden. Sie stel-

len darüber hinaus ein übliches Maß für eine klassische Eigenheimbebauung dar, ermögli-

chen jedoch auch den Bau von sinnvoll dimensionierten Mehrfamilienhäusern. Mit diesen 

Festsetzungen sind zum einen klassische Einfamilienhäuser mit einem Fassadengeschoss 

und ausgebautem Dachgeschoss, aber auch moderne Gebäudetypen mit 2 Fassadenge-

schossen und flach geneigtem, nicht ausgebautem Dach (sog. Stadtvillen) möglich.  

Zum Schutz vor Überflutungen im Zuge von Starkregenereignissen sieht der Bebauungsplan 

eine Mindestsockelhöhe von 0,2 m vor. Demnach muss die Höhenlage des Gebäudesockels 

(Oberkante Fertigfußboden) mindestens 0,2 m über dem Bezugspunkt für die Höhe baulicher 

Anlagen (gemäß Festsetzung Nr. 2.1) liegen.  

Teilbereich 2: 

Für das nutzungsbeschränkte Gewerbegebiet (GE(N)1) werden eine maximale Traufhöhe 

von 5,0 m und eine maximale Firsthöhe von 7,0 m festgesetzt. Im bisher rechtskräftigen Be-
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bauungsplan Nr. 6.05 wurden diese Festsetzungen für die Betriebsgebäude im GE1 getrof-

fen, sodass diese mit der vorliegenden Planung übernommen werden sollen und darüber 

hinaus kein Regelungserfordernis besteht. Zudem erfolgt so eine Abstufung der Höhen aus-

gehend von den östlich angrenzenden Gewerbehallen bis hin zu den westlich angrenzenden 

Wohngebäuden, sodass ein verträglicher Übergang geschaffen werden kann. Das nut-

zungsbeschränkte Gewerbegebiet fungiert somit als Bindeglied zwischen den unterschiedli-

chen Nutzungen. Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 6.05 definiert neben den vorstehend 

benannten Höhen für gewerbliche Anlagen geringfügig größere Höhen für Wohngebäude 

(TH 6,0 m, FH 10,0 m). Die Trauf- und Firsthöhen für betriebsbezogene Wohngebäude wer-

den für den Bereich des nutzungsbeschränkten Gewerbegebiet (GE(N)2) im Zuge der Pla-

nung geringfügig auf 6,5 m und 10,5 m erhöht, da der Bau von energieeffizienteren Gebäu-

den heutzutage in der Regel eine umfangreichere Dämmung erfordert, so kann den Bauher-

ren diesbezüglich etwas mehr Spielraum gegeben werden. 

Bezugspunkt für die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen ist im Teilbereich 1 die gemittel-

te Höhe der in der Planzeichnung eingetragenen Höhenpunkte, die entlang der Straßenbe-

grenzungslinie an das Grundstück grenzen. Befinden sich entlang der Straßenbegrenzungs-

linie des Grundstückes weniger als zwei Höhenpunkte, so sind die nächstgelegenen Höhen-

punkte entlang der grundstücksseitigen Straßenbegrenzungslinie hinzuzuziehen, sodass aus 

zwei Punkten ein Mittelwert gebildet werden kann (Festsetzung Nr. 2.1). Im Teilbereich 2 gilt 

als unterer Bezugspunkt die mittlere Höhe der Erschließungsstraße im Bereich des Bau-

grundstückes. 

Die Traufhöhe wird definiert als Schnittkante der Außenwandhaut mit der äußeren Dachhaut. 

Die Firsthöhe wird definiert als oberster Gebäudeabschluss (Dachfirst). 

6.2.3  Bauweise / überbaubare Grundstücksfläche 

Bauweise 

Teilbereich 1: 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA1 wird eine offene Bauweise in Form von Einzel- und 

Doppelhäusern festgesetzt. Hiermit soll eine aufgelockerte Struktur in einer der nachbar-

schaftlichen Bebauung angepassten Bauweise erfolgen. Die Festsetzung folgt der städte-

baulichen Zielsetzung zur vorwiegenden Entwicklung des klassischen Einfamilienhausbaus. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA2 setzt der Bebauungsplan eine offene Bauweise fest, 

ohne die Spezifizierung der Gebäudetypologie. Hierdurch ist im östlichen Randbereich des 

Plangebietes im Sinne einer dichteren Bebauung beispielsweise auch die Errichtung von 

kleineren Mehrfamilienhäusern oder Reihenhäusern und damit verdichtete Bereiche am 

Quartierseingang möglich. 

Teilbereich 2: 

Für den Bereich werden keine Vorgaben zur Bauweise getroffen, um eine größtmögliche 

Flexibilität für den späteren Baukörper zu gewähren. Im derzeit rechtskräftigen Bebauungs-

plan werden zur Bauweise ebenfalls keine Festsetzungen getroffen, sodass kein Regelungs-

erfordernis besteht.  
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Überbaubare Grundstücksfläche 

Teilbereich 1: 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Planzeichnung durch Baugrenzen fest-

gesetzt, welche in einem Abstand von 3,0 m zur öffentlichen Erschließungsstraße verlaufen 

und eine Tiefe von 15,0 m aufweisen. Durch die vorliegende Tiefe der Baufelder sind gewis-

se Vor- und Rücksprünge der geplanten Gebäude und Gebäudeteile möglich, wodurch den 

Bauherren ein ausreichendes Maß an Flexibilität geboten wird. Gleichzeitig sollen für be-

stimmte Bereiche Verschattungseffekte der Gebäude untereinander vermieden und somit 

eine optimale Solarausnutzungen sichergestellt werden. Darüber hinaus dürfen gemäß 

textlicher Festsetzung Nr. 3 eingeschossige Wintergärten und Terrassenüberdachungen die 

Baugrenzen einseitig um maximal 3,0 m überschreiten. Davon ausgenommen sind die Sei-

ten der Baugrenzen, welche den in diesem Bebauungsplan öffentlichen Verkehrs- und Grün-

flächen zugewandt sind. Diese Festsetzung dient dazu den Bauherren eine flexible Errich-

tung von überdachten Sitzbereichen auf straßenabwandten Seiten zu ermöglichen, ohne das 

Erscheinungsbild an der Straße zu beeinträchtigen. Darüber hinaus ist durch die Überschrei-

tung (unter Berücksichtigung der GRZ) von keinen negativen Auswirkungen auf die Boden-

versiegelung auszugehen. Die Begrenzung auf ein Geschoss minimiert zudem Schattenwür-

fe, die mitunter auch auf Nachbargrundstücke einwirken können. 

Die Abstandserfordernisse nach Landesbauordnung (BauO NRW) bleiben unberührt. 

Teilbereich 2:  

Die überbaubare Grundstücksfläche werden großzügig gefasst, um den künftigen Betrieben 

eine flexible Grundstücksausnutzung zu ermöglichen. Bei angrenzenden Flächen die für eine 

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen vorgesehen sind, wird 

ein Abstand von 5,0 m zur Plangebietsgrenze eingehalten, um die Pflanzung einer einreihi-

gen Hecke sicherzustellen. Im östlichen Bereich schließt das Baufenster unmittelbar an das 

im Bebauungsplan 6.05 festgesetzte Baufenster an, sodass dieses an der Stelle in der Plan-

zeichnung nicht geschlossen dargestellt wird.  

6.2.4 Höchstzulässige Zahl an Wohnungen in Wohngebäuden 

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA1 wird die höchstzulässige Zahl von Wohnungen in 

Wohngebäuden auf zwei Wohnungen begrenzt. Damit wird sichergestellt, dass im Plange-

biet entsprechend des städtebaulichen Konzeptes vornehmlich Ein- bzw. maximal Zweifami-

lienhäuser errichtet werden, was auch dem Charakter der angrenzenden Wohnbebauung 

entspricht, sodass eine in ihrem Umfang ortsübliche Wohnnutzung gesichert wird. Die zuläs-

sige zweite Wohnung je Gebäude kann beispielsweise der Einrichtung einer Einliegerwoh-

nung im Sinne des Mehrgenerationenwohnens dienen. 

Im Einmündungsbereich des Plangebietes, im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes WA2, 

wird die Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden für Einzelhäuser auf 6 und für Doppelhaus-

hälften und Reihenhäuser auf 2 begrenzt. Somit ist im Sinne einer dichteren Bebauung auch 

die Realisierung von kleinen Mehrfamilienhäusern möglich.  

Das Ziel einer solchen Beschränkung der Wohneinheiten ist die damit verbundene Begren-

zung der Stellplätze auf den privaten Grundstücken und die Verringerung des Ziel- und 

Quellverkehres in dem Plangebiet. Die Festsetzung entspricht dem zulässigen Maß der bau-
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lichen Nutzung und fügt sich aufgrund ihrer städtebaulichen Zielsetzung in die Festsetzun-

gen zum zulässigen Maß der baulichen Nutzung ein. 

6.2.5 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Teilbereich 1:  

Die Regelungen zur Anordnung von Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) die-

nen der gezielten räumlichen Verteilung im Sinne des städtebaulichen Konzeptes. Sie sind 

daher nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und in den dafür festgesetzten 

Stellplatzflächen zulässig.  

Zur Wahrung eines freien Vorgartenbereiches und zur Sicherung eines einsehbaren Stra-

ßenverkehrsraumes sind Garagen (ausgenommen Fahrradgaragen) und überdachte Stell-

plätze (Carports) zudem mit einem Mindestabstand von 5,0 m zur vorderen Straßenbegren-

zungslinie und einem seitlichen Abstand von mindestens 1,0 m zur Straßenbegrenzungslinie 

zu errichten. Damit soll verhindert werden, dass abgestellte Autos auf die Straße / den Bür-

gersteig ragen oder am Straßenrand halten, während die Garage geöffnet wird. Mit einer 

Zufahrt von 5,00 m von Garagen und Carports zur Straßenbegrenzungslinie wird zudem ge-

währleistet, dass in der Garagen- und Carporteinfahrt ausreichend Platz für einen weiteren 

Stellplatz zur Verfügung steht. Daraus resultiert zudem eine höhere Sicherheit für Fußgänger 

und Radfahrer, sodass insgesamt ein störungsfreier Ablauf des Straßenverkehrs gewährleis-

tet wird.  

Nebengebäude sind nur eingeschossig und nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

che zulässig. Diese Beschränkung vermeidet überdimensionale Gebäudekörper in den 

rückwärtigen Grundstücksbereichen.  

Insgesamt kann mit diesen Regelungen zudem eine einheitliche und ruhige Gestaltung des 

Straßenraumes gewährleistet werden, indem ein „Wildwuchs“ verschieden gestalteter Ne-

benanlagen und damit eine Beengung des Straßenraumes verhindert wird. 

Teilbereich 2: 

Es wird festgesetzt, dass Nebenanlagen im Gewerbegebiet auf den nicht überbaubaren Flä-

chen unzulässig sind. Einerseits sollen die Flächen an der nördlichen, östlichen und südli-

chen Plangebietsgrenze zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen genutzt werden und zum anderen wird die Festsetzung zugunsten eines ruhigen 

Straßenbildes entlang des Grünen Markenweges getroffen, da eine Beengung des Straßen-

raumes durch Nebenanlagen verhindert wird. 

6.2.6  Flächen für die soziale Wohnraumförderung 

Der Wohnungsmarkt der Stadt Warendorf ist in vielen Segmenten deutlich angespannt. Dies 

betrifft insbesondere auch das öffentlich geförderte bzw. untere Mietpreissegment.  

Zur Förderung bezahlbaren Wohnraums wird daher für den östlichen Bereich des Allgemei-

nen Wohngebietes WA2 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB festgesetzt, dass nur Wohngebäude 

errichtet werden dürfen, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden 

können. Durch die Festsetzung wird das Ziel verfolgt in dem neu entstehenden Wohngebiet 

eine soziale Durchmischung zu erreichen und die Voraussetzungen für die soziale Wohn-
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raumförderung zu schaffen. Für die konkrete Umsetzung sozialer Wohnraumförderung be-

darf es weiterer flankierender Instrumente. 

Neben einer Bebauung mit Mehrfamilienhäusern ist für diesen Bereich jedoch auch die Er-

richtung von Einfamilien- und Doppelhäusern sowie Reihenhäusern möglich. Hierdurch wird, 

unter Beachtung der Festsetzung, eine Flexibilität in der baulichen Struktur ermöglicht. 

6.2.7 Verkehrsflächen / Erschließung 

Teilbereich1: 

Die äußere Erschließung erfolgt ausgehend von der Straße Grüner Markenweg. Um die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für den Ausbau und die Verbreiterung des Grünen Mar-

kenweges zu schaffen, wird im östlichen Bereich des Geltungsbereichs eine ausreichend 

dimensionierte Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Der Grüne Markenweg schließt im weite-

ren Verlauf an die K 17 im Norden sowie die Bartholomäusstraße im Süden an. Die konkrete 

Straßenausbauplanung erfolgt im weiteren Verfahren. 

Das Wohngebiet selbst ist durch eine 6,5 m breite, als verkehrsberuhigter Bereich festge-

setzte öffentliche Verkehrsfläche erschlossen, die im Südwesten an die Verkehrsfläche des 

Bauabschnittes 1 (Bebauungsplan Nr. 6.03) anschließt. Um eine funktionale und optisch 

ansprechende Straßengestaltung zu ermöglichen, sind pro Grundstück Einfahrten in der 

Summe von maximal 6,0 m zulässig. 

Teilbereich 2: 

Innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 6.05 ist entlang der Verkehrsfläche des Grünen Mar-

kenweges ein eingeschränktes Ein- und Ausfahrtverbot festgesetzt, welches sich auf jegli-

chen gewerblichen Kfz-Verkehr beschränkt. Dieses wird mit der vorhandenen Planung über-

nommen. Da im Zuge der Planung die ursprünglich vorhandene Zonierung in betriebsbezo-

genes Wohnen und Betriebsgebäude aufrechterhalten werden soll, wird entlang des Grünen 

Markenweges ein eingeschränktes Ein- und Ausfahrtverbot festgesetzt. Über den Grünen 

Markenweg sollen ausschließlich die Baugrundstücke für betriebsbezogenes Wohnen er-

schlossen werden, die Erschließung des nutzungsbeschränkten Gewerbegebietes soll aus-

schließlich über den im Bebauungsplan Nr. 6.05 vorgesehenen privaten Stich erfolgen. Die-

ser verläuft entlang der nördlichen und östlichen Plangebietsgrenze und schließt an den 

Grünen Markenweg an. Da dieser Stich in dem Bebauungsplan Nr. 6.05 festgesetzt ist, be-

steht im Rahmen dieser Bauleitplanung kein Festsetzungserfordernis zur Sicherung der Er-

schließung.  

6.2.8  Führung von Versorgungsleitungen 

Im Sinne eines optisch ansprechenden Siedlungsbildes wird im Bebauungsplan festgesetzt, 

dass neu zu verlegende Versorgungsleitungen wie z.B. Telekommunikations- und Stromlei-

tungen unterflur, also unterhalb der Geländeoberfläche bzw. der Straßen, zu verlegen sind. 
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6.2.9 Grünflächen 

Mit Orientierung an der vorhandenen Heckenstruktur im Teilbereich 1 westlich des Grünen 

Markenweges wird für diesen Bereich eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Land-

schaftsbildprägende Heckenstrukturen“ festgesetzt.  

Eine empfohlene Maßnahme zum Erhalt der Hecke ist ein Abstand vom Mittelpunkt der He-

ckenstruktur zu Bautätigkeiten von etwa 6 bis 8 Metern (Artenschutzprüfung, habitat.eins, 

Osnabrück, Juni 2022). Um dieser Empfehlung mit den Festsetzungen des Bebauungspla-

nes nachzukommen, wurde der Bereich der Hecke in westliche Richtung durch die Festset-

zung der Grünfläche um 4,0 m verbreitert (ausgehend von der vorhandenen Flurstücksgren-

ze zwischen Hecke und derzeit bestehender Ackerfläche) und das geplante Wohngebiet 

bzw. die künftigen Baugrundstücke hierdurch von der Hecke abgesetzt. Damit ist sicherge-

stellt, dass dieser Bereich nicht Teil der Baugrundstücke wird und der erforderliche Schutz-

abstand zur Hecke eingehalten wird.  

Im östlichen Bereich wird sich an der bereits bestehenden Asphaltierung des Grünen Mar-

kenweges orientiert. Der geplante Straßenausbau des Grünen Markenweges wird unter Be-

rücksichtigung der Hecke durch die Verbreiterung der Straße in Richtung Osten vorgenom-

men. 

Da es sich bei dem 4 m breiten Streifen zum Planstand ausschließlich um landwirtschaftlich 

genutzte Flächen handelt, wird hier keine ergänzende Erhaltungsfestsetzung aufgenommen, 

da hier keine erhaltenswerten Strukturen vorhanden sind, die eine Fläche zum Erhalt recht-

fertigen würden.  

6.2.10 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Teilbereich 1: 

Auf den privaten Grundstücksflächen soll über die Gestaltungsvorschriften zu den Vorgar-

tenbereichen und Einfriedungen hinaus eine Mindestgrünqualität gewährleistet werden. Um 

somit den durchgrünten Charakter der angrenzenden Wohngebiete zu wahren und einen 

verträglichen Übergang zu der angrenzenden offenen Landschaft zu erzeugen werden Fest-

setzungen zur Begrünung der privaten Grundstücksflächen in den Bebauungsplan aufge-

nommen: 

Zur Durchgrünung und Verschattung des Plangebietes ist auf jedem einzelnen Baugrund-

stück ein standortgerechter Baum der I. oder II. Ordnung oder Obstbaum mit einer 

Pflanzqualität von mindestens 14-16 cm Stammumfang zu pflanzen und dauerhaft zu erhal-

ten. Die Bäume sind mit artspezifischer Kronenentwicklung zu pflegen. Abgängige Bäume 

sind entsprechend nachzupflanzen.  

Die Festsetzung zur Begrünung von Flachdächern im Teilbereich 1 trägt darüber hinaus zur 

Retention von Niederschlagswasser bei und kann hierdurch auch die Auswirkungen von 

Starkregenereignissen mildern. Darüber hinaus erhöhen Dachbegrünungen die lokale Ver-

dunstung, wodurch sich kleinklimatische Positivmerkmale entwickeln können.  
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Teilbereich 2: 

Entlang der nördlichen, östlichen und südlichen Plangebietsgrenze ist eine Anpflanzungsflä-

che vorgesehen, um eine Abschirmung zu den angrenzenden Wohngebäuden sowie den 

bestehenden gewerblich genutzten Gebäuden herzustellen, indem eine Eingrünung hierzu 

erfolgt. Die Hecke ist als einreihige Pflanzung aus standortgerechten, mittelkronigen Bäumen 

mit einem Abstand von maximal 15,0 m sowie Unterpflanzungen in 5,0 m Breite anzulegen. 

Eine Unterbrechung des Pflanzgebotes ist zur Erschließung der Baugrundstücke auf einer 

Breite von max. 6,0 m je Baugrundstück zulässig. Dieses Begrünungskonzept und die Fest-

setzung wird aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan für den Bereich übernommen (Bebau-

ungsplan Nr. 6.05). 

6.2.11 Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Zum Erhalt der vorhandenen Heckenstrukturen im Teilbereich 1 westlich des Grünen Mar-

kenweges, welche sich durch einen relativ dichten Baum- und Strauchbewuchs auszeichnen, 

erfolgt ergänzend zur festgesetzten Grünfläche eine Festsetzung zum Erhalt der vorhande-

nen Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen.  

6.2.12 Örtliche Bauvorschriften 

Die nachstehenden örtlichen Bauvorschriften gelten im Teilbereich 1 des Geltungsbereiches 
(allgemeine Wohngebiete).  
 

Um eine verträgliche und verlässliche Nachbarschaft – sowohl angrenzend an den Bestand 

als auch innerhalb des Plangebietes – zu schaffen, werden für das Plangebiet örtliche Bau-

vorschriften gemäß § 89 BauO NRW erlassen. Im Interesse eines städtebaulichen und archi-

tektonischen Gesamtbildes und im Hinblick auf eine harmonische Arrondierung an das be-

stehende Wohngebiet sind für das Plangebiet die folgenden Ordnungsprinzipien in gestalte-

rischer Sicht einzuhalten, ohne dass die individuelle Bau- und Gestaltungsfreiheit des Ein-

zelnen übermäßig eingeschränkt wird. 

Dachform / Dachneigung / Firstrichtung 

In Anlehnung an die Festsetzungen der bestehenden Bebauungspläne Nr. 6.02 und Nr. 6.03 

südlich des Plangebietes werden im Bebauungsplan gestalterische Festsetzungen zur Dach-

form, zur Dachneigung und zur Firstrichtung für den Teilbereich 1 getroffen. Die Dächer der 

Hauptbaukörper im Plangebiet sind als Satteldächer in einer Dachneigung von 28°- 40° aus-

zuführen. Bei untergeordneten Bauteilen, Nebenanlagen und Garagen/Carports sind jeweils 

auch andere Dachformen, -neigungen und Firstrichtungen sowie Flachdächer zulässig.  

Im Sinne einer ruhigen Dachlandschaft, auch in Anbetracht der Lage am Siedlungsrand, wird 

eine parallel zur Straßenverkehrsfläche ausgerichtete Firstrichtung festgesetzt.  

Dachaufbauten und Dacheinschnitte 

Um eine stimmige Dachlandschaft zu erzeugen und den Charakter eines klassischen Sattel-

dachs beizubehalten, werden Bauvorschriften zu Dachaufbauten und Dacheinschnitten ge-

troffen. Demnach müssen alle über der Traufe angeordneten Bauteile wie Dachaufbauten, 

Dacheinschnitte und Zwerchgiebel vom Ortgang einen Abstand von mindestens 1,0 m ein-
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halten. Die Summe der Breiten dieser Bauteile darf 40 % der Gebäudelänge nicht über-

schreiten. Bei Doppelhäusern deren Haushälften < 6,00 m Breite betragen, sind ausnahms-

weise Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Zwerchgiebel bis zu 50 % der Gebäudelänge je 

Haushälfte zulässig. Abweichend von § 32 Abs. 5 BauO NRW dürfen diese Dachaufbauten 

und Zwerchgiebel an der Grenze unmittelbar aneinandergebaut werden.  

Der Ortgang wird definiert als Schnittkante der Außenseite der Dachfläche mit der Außensei-

te der Giebelwand. 

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur in der ersten Dachgeschossebene zulässig, im 

Spitzbodenbereich (= 2. Ebene im Dachraum) sind Dachaufbauten und Dacheinschnitte un-

zulässig. 

Dacheindeckung für geneigte Dächer 

Dacheindeckungen für geneigte Dächer sind nur in den RAL-Farbgruppen rot, braun oder 

grau zulässig. Glänzende oder reflektierende Dacheindeckungen, ausgenommen Solaranla-

gen, sind unzulässig, da diese in Folge auftretender Reflexionen häufig als störend empfun-

den werden. Dachbegrünungen sind uneingeschränkt zulässig, um den Belangen an ein 

klimaangepasstes Bauen Rechnung zu tragen. Bei untergeordneten Bauteilen und Nebenan-

lagen sind auch andere Farben zulässig. Die Festsetzung trifft Regelungen zu den Dächern 

der Hauptanlagen, um auch hinsichtlich der Farbgebung eine stimmige Dachlandschaft zu 

erzeugen. 

Gestalterische Einheit von Doppelhäusern 

Bezüglich der gestalterischen Einheit von Doppelhäusern wird festgesetzt, dass Dachnei-

gung, Firstrichtung, Art und Farbe der Dacheindeckung, Dachüberstände, Ausführung der 

Gauben und Gebäudehöhe (Sockel-, Trauf-, Firsthöhe) einheitlich auszuführen sind. Die 

Außenwände sind in Oberflächenstruktur und Farbgebung ebenso einheitlich zu gestalten. 

Bei untergeordneten Teilflächen (max. 15% der jeweiligen Wandflächen) dürfen auch andere 

Materialien oder Farbgebungen verwendet werden. 

Die Festsetzung dient dem Ziel, unterschiedliche Gestaltungsformen zusammenhängender 

Doppelhaushälften zu vermeiden, da eine unterschiedliche Gestaltung von aneinandergren-

zenden Gebäuden in der Gesamtheit negative Auswirkungen auf die städtebauliche Gestalt 

haben können. 

Solaranlagen 

Im Sinne einer nachhaltigen Energiegewinnung sind Solaranlagen im Plangebiet grundsätz-

lich zulässig. Um jedoch eine unerwünschte Wirksamkeit dieser Solaranlagen für den Be-

trachter im öffentlichen Raum auszuschließen, sind bei geneigten Dächern auf dem Dach 

montierte Solaranlagen mit gleicher Neigung parallel zur Dachhaut anzuordnen. Bei Flach-

dächern (z.B. von Garagen) dürfen auf dem Dach angebrachte Solaranlagen die obere 

Dachhaut nur bis zu einer Höhe von maximal 1,2 m überschreiten. Aufgeständerte Solaran-

lagen müssen auf allen Seiten einen Abstand zu den Gebäudeaußenkanten von mindestens 

0,8 m einhalten. Somit soll eine Sichtbarkeit von Bodennähe aus vermieden werden. 
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Gestaltung von Einfriedungen 

Einfriedungen beeinflussen die äußere Wahrnehmung von Baugrundstücken und damit das 

Erscheinungsbild einer Wohnsiedlung maßgeblich. Um ein durchgrüntes und möglichst offe-

nes Straßenbild im Plangebiet sicherzustellen, werden Vorgaben zur Einfriedung der Grund-

stücke vorgenommen. Es erfolgt eine Höhenbegrenzung sowie Vorgaben zur Materialität, die 

dennoch einen Sichtschutz privater Freibereiche sicherstellen. 

So sind in den in der Planzeichnung gekennzeichneten Vorgartenbereichen nur heckenartige 

Einfriedungen aus heimischen, standortgerechten Gehölzen bis zu einer Höhe von 0,8 m 

über Gelände zulässig. Hinter diesen Hecken sind grundstücksseitig zusätzlich andere Ein-

friedungen in maximal gleicher Höhe zulässig, deren Abstand zu öffentlichen Verkehrsflä-

chen mindestens 0,5 m betragen muss. Diese Festsetzung ermöglicht eine bewusst offene 

und grüne Gestaltung des Erschließungsbereichs und eine optische Aufweitung dieser Flä-

chen. Darüber hinaus dient die Festsetzung der Übersichtlichkeit und damit der Verkehrssi-

cherheit des Straßenraums. So wird zudem ein attraktives, kleinteiliges Erscheinungsbild 

sichergestellt.  

Für die Bereiche außerhalb der festgesetzten Vorgartenbereiche soll den späteren Nutzern 

die Errichtung eines Sichtschutzes ermöglicht und somit die Einsehbarkeit privater Grund-

stücksbereiche verhindert werden. Daher sind entlang der seitlichen Grundstücksgrenzen, 

die an öffentliche Verkehrs- oder Grünflächen angrenzen sowie entlang der westlichen und 

nördlichen Plangebietsgrenze nur heckenartige Einfriedungen aus heimischen, standortge-

rechten Gehölzen bis zu einer Höhe von 2,0 m über Gelände zulässig. Hinter diesen Hecken 

sind grundstücksseitig zusätzlich andere Einfriedungen in maximal gleicher Höhe zulässig, 

deren Abstand zu öffentlichen Verkehrsflächen mindestens 0,5 m betragen muss. 

Durch diese Festsetzung wird eine optisch ansprechende Grüngestaltung im öffentlich wirk-

samen Bereich gesichert, dennoch der Wunsch nach Abgrenzung der Grundstücke unter 

Sicherheitsaspekten gewahrt. Zudem wird über die Festsetzung die Eingrünung des westli-

chen Ortsrandes hin zum freien Landschaftsraum verfolgt. 

Erforderliche Abstände von Einfriedungen zu landwirtschaftlich genutzten Flächen gemäß 

Nachbarrechtsgesetz (NachbG NRW) sind zu beachten. 

Vorgartengestaltung 

Im Sinne einer optisch ansprechenden Vorgartengestaltung und um ein durchgrüntes Stra-

ßenbild zu erzeugen ist in den in der Planzeichnung gekennzeichneten Vorgartenbereichen 

eine flächige Gestaltung und Belegung mit Kies, Schotter o.ä. mineralischen Schuttgütern bis 

auf den Anteil der Erschließung (Stellplätze, Zufahrten zu den Garagen, Zuwegungen zum 

Eingang) unzulässig. 

Mit der Gestaltung der Vorgärten kann ein Beitrag zum Erhalt der lokalen Insektenpopulation 

geleistet werden und zudem hat der Ausschluss der sog. Steingärten / Steinbeete stadtkli-

matisch und ökologisch eine erhebliche Relevanz, da Aufheizeffekte gemindert sowie eine 

bodennahe Kühlung ermöglicht werden und als Vegetationsfläche angelegte Bereiche für die 

Fauna einen erheblichen Mehrwert gegenüber Steingärten bieten.  

Abfallbehälter 

Für eine optisch ansprechende Vorgartengestaltung sind in den in der Planzeichnung ge-

kennzeichneten Vorgartenbereichen außerdem aufgestellte Abfallbehälter entweder durch 
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einen Sichtschutz in Form einer Pergola einzufassen oder durch Hecken bzw. Rankkonstruk-

tion unter Verwendung von Rank- und/oder Kletterpflanzen dauerhaft einzugrünen. Alternativ 

ist eine Unterbringung in Schränken möglich.  

Ausdrückliche Hinweise zu den örtlichen Bauvorschriften 

Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften richten sich nach § 69 BauO NRW. Zuwider-

handlungen gegen örtliche Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten gemäß § 86 BauO 

NRW und können entsprechend geahndet werden. 

7. Belange des Umweltschutzes 

7.1  Prüfung der Umweltverträglichkeit und Kompensation 

In Bauleitplänen, welche im Regelverfahren gem. §§ 2 ff BauGB aufgestellt werden, müssen 

gemäß § 2 Abs. 2 BauGB im Zuge einer Umweltprüfung die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-

den.  

Die Umweltprüfung wird im weiteren Verfahren durch das Umweltplanungsbüro habitat.eins 

aus Osnabrück durchgeführt. Der schutzgutbezogene derzeitige Zustand des Plangebiets 

sowie die Auswirkung der Bebauungsplanaufstellung auf die einzelnen Schutzgüter werden 

im Anschluss im Umweltbericht beschrieben. 

Im Rahmen des Umweltberichts wird ebenso die erforderliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzie-

rung nach dem Warendorfer Modell 2021 erarbeitet, wodurch ein Kompensationsbedarf er-

mittelt wird. Die ermittelten ökologischen Werteinheiten werden voraussichtlich über das 

Ökokonto der Stadt Warendorf (Flächenpool „Mussenbach mit Rinderkamp“) ausgeglichen. 

7.2  Artenschutz  

Nach europäischem Recht müssen bei Eingriffsplanungen alle streng und auf europäischer 

Ebene besonders geschützten Arten berücksichtigt werden. Im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung müssen auch die artenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die 

Verbote nach § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz, welche bei der Umsetzung des Bebau-

ungsplanes entstehen, als spezielle Artenschutzprüfung (ASP) abgeprüft werden. Ein ent-

sprechender artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurde für die geplante Siedlungsflächener-

weiterung in Teilbereich 1 des Geltungsbereiches erarbeitet (habitat.eins, Osnabrück, Juni 

2022). 

FFH-Gebiet 

Im Süden des Untersuchungsgebietes fließt die Ems. Entlang dieser erstreckt sich, etwa 

300 m vom Untersuchungsgebiet entfernt, auf einer Fläche von 1.308 ha das FFH-Gebiet 

„Emsaue, Kreise Warendorf und Gütersloh“ (Objektkennung DE-4013-301). Die Emsaue ist 

in Abschnitten naturnah erhalten, wird aber großteilig durch landwirtschaftliche Nutzflächen 

geprägt. Besonders bedeutsam sind die zahlreichen Altwässer mit Schwimmblattgesellschaf-

ten und Röhrichten. 
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Das FFH-Gebiet wird vom Bauvorhaben aller Voraussicht nach nicht negativ beeinträchtigt, 

da zwischen dem Plangebiet und dem FFH-Gebiet bereits Bebauung in Form von Wohnsied-

lungen und Straßen vorliegt. Auch aufgrund der Entfernung von 300 m zwischen Plangebiet 

und FFH-Gebiet kommt es zu keinen bau-, anlage- oder betriebsbedingten Auswirkungen 

des Bauvorhabens auf das FFH-Gebiet. 

Fledermäuse  

Die östlich im Untersuchungsgebiet liegende Baumhecke kann der Zwergfledermaus als 

Leitstruktur dienen. Im direkten Eingriffsbereich befinden sich allerdings keine Gebäude, 

welche ein Quartier für diese Art darstellen könnte. Somit ist das Vorkommen von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten der Zwergfledermaus auszuschließen. 

Vögel 

Im Untersuchungsgebiet kommen Lebensraumstrukturen vor, welche ein potentielles Habitat 

für planungsrelevante Arten sein können. Die Ackerbrache kann als Lebensraum für boden-

brütende Arten sowie als Nahrungshabitat für bspw. Greifvögel dienen. Die Baumhecke im 

Osten des Plangebietes kann als Fortpflanzungs-, Ruhe- und Nahrungshabitat für Hecken-

vögel dienen. Die östlich im Untersuchungsgebiet liegende Baumhecke kann der Zwergfle-

dermaus als Leitstruktur dienen. Im direkten Eingriffsbereich befinden sich allerdings keine 

Gebäude, welche ein Quartier für diese Art darstellen könnte. Somit ist das Vorkommen von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zwergfledermaus auszuschließen. 

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden keine potentiellen Horstbäume ermittelt. Somit 

kann das Vorkommen der Greifvogelarten ausgeschlossen werden. Die einzigen Gehölz-

strukturen im Untersuchungsgebiet beschränken sich auf die Baumhecke im östlichen Teil 

des Untersuchungsgebietes, weshalb das Vorkommen von Bewohnern ausgedehnter Wäl-

der und Baumbestände ebenfalls ausgeschlossen werden kann. Da sich im direkten Ein-

griffsbereich auch keine Gebäude befinden, kann das Vorkommen von gebäudebewohnen-

den Arten sowie Siedlungsvögel ausgeschlossen werden.  

Arten des Feuchtgrünlandes sind aufgrund der fehlenden Habitatstrukturen im Untersu-

chungsgebiet nicht vorzufinden. Außerdem befindet sich das Untersuchungsgebiet über 500 

Meter vom nächsten Gewässer, der Ems. Mit dem Vorkommen von Halboffenlandarten ist 

aufgrund der Lebensraumausstattung im Untersuchungsgebiet voraussichtlich nicht zu rech-

nen. Bei insgesamt drei Kontrollbegehungen konnten insgesamt 22 Vogelarten festgestellt 

werden, als planungsrelevante Art kam lediglich die Rauchschwalbe als Nahrungsgast im 

Untersuchungsgebiet vor.  

Reptilien 

Die Zauneidechse besiedelt strukturreiche Flächen im Offenland, Saum- und Übergangsbe-

reiche an Wald- und Feldrändern und als Kulturfolger auch gerne Lebensräume in naturna-

hen Gärten oder entlang von Straßen, Bahnstrecken und Zäunen. Das Untersuchungsgebiet 

weist keine adäquate Lebensraumstruktur für die Zauneidechse auf. Daher ist mit einem 

Vorkommen der Zauneidechse im Untersuchungsgebiet voraussichtlich nicht zu rechnen. 

Für das geplante Bauvorhaben sind Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung von Be-

einträchtigungen vorgesehen:  
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 Gemäß Baumkonzept wird ein Abstand vom Mittelpunkt der Heckenstruktur zu den 

Bautätigkeiten von etwa sechs bis acht Metern empfohlen. Dafür sind von der Hecke 

in westlicher Richtung vier Meter als Grünfläche festzusetzen (ausgehend von der 

vorhandenen Flurstücksgrenze zwischen Hecke und des derzeit bestehenden 

Ackers). Diese Grünfläche stellt eine Bautabuzone dar. In dieser Zone ist es unter-

sagt Baumaschinen oder Materialien abzustellen oder zu lagern. 

 Das Roden von Hecken und das Fällen von Bäumen ist nicht in der Zeit vom 01. 

März bis zum 30. September durchzuführen (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG). Durch 

das Fällen außerhalb der Brutzeit werden die Belange des Artenschutzes nicht be-

rührt. Wenn Fällungen oder Arbeiten innerhalb der Brut- und Setzzeit unausweichlich 

notwendig sind, muss vorher eine Kontrollbegehung für das Vorkommen von Brutvö-

geln und anderen planungsrelevanten Arten im Baustellenbereich stattfinden. Sollten 

Brutvögel oder anderweitige planungsrelevante Arten vor Baubeginn im Baustellen-

bereich festgestellt werden, ist das weitere Vorgehen mit der zuständigen Unteren 

Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 Zur Vermeidung von Störungen oder Tötungen von brütenden Vögeln ist die Baufeld-

freimachung zwischen dem 1. September und 31. März durchzuführen. Soweit im 

Rahmen einer Kontrolle durch einen Fachgutachter keine aktuellen Brutplätze im 

Plangebiet vorhanden sind, kann die Baufeldfreimachung auch während der Brutvo-

gelzeit durchgeführt werden, ohne dass Verbotstatbestände erfüllt werden. 

 Die Rückschnittmaßnahmen an der Hecke sind in Begleitung der Ökologischen Bau-

überwachung durchzuführen und auf den kleinstmöglichen Arbeitsraum zu beschrän-

ken. Zur Vermeidung von potenziellen Individuenverlusten von Vögeln und Fleder-

mäusen werden vor Beginn des Rückschnitts durch eine umweltfachliche Baubeglei-

tung alle betroffenen Bäume kontrolliert und nach dem Ausfliegen der Tiere ver-

schlossen. Der Verschluss erfolgt so, dass Tiere noch entweichen können, aber ein 

erneutes Einfliegen nicht möglich ist. 

 Grundsätzlich sind abstrahlende Lichtemissionen zu vermeiden, wenn sie keinem 

konkreten Beleuchtungszweck dienen. Demnach sind der Abstrahlwinkel sowie die 

Beleuchtungsstärkesteuerung gemäß des Beleuchtungszwecks anzupassen. Außer-

dem gibt der Beleuchtungszweck auch Aufschluss über die Beleuchtungsstärke, um 

überdimensionierte Lichtemissionen zu vermeiden. Zudem ist bei der Wahl des Lam-

pentyps darauf zu achten, dass die spektrale Zusammensetzung des Lichts eine 

möglichst geringe Anlockwirkung für nachtaktive Insekten entfaltet. Dies wird erfüllt, 

wenn eine Beleuchtung mit hohen blauen Lichtanteilen (d.h. einer Wellenlänge unter 

490 nm / max. 3000 Kelvin) in der Dämmerung und in den Nachtstunden vermieden 

wird. Für Außenbeleuchtungsanlagen eignen sich somit Natriumdampf-

Niederdrucklampen, Natriumdampf- Hochdrucklampen mit Beleuchtungsstärkeregu-

lierung und LED mit möglichst geringem Blaulichtanteil, wie beispielsweise schmal-

bandige Amber oder PC Amber LED (BfN, 2019). 

 
Für die Artengruppe der Fledermäuse können Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG unter Berücksichtigung der genannten Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

ausgeschlossen werden. 
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Für die Artengruppe der Reptilien ist kein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG zu erwarten. 

Auf Grundlage der durchgeführten Untersuchungen wurde allerdings ermittelt, dass für die 

Arten Kiebitz, Feldlerche und Rebhuhn Verbotstatbestände relevant werden könnten. Für die 

drei Arten wäre eine Artenschutzprüfung Stufe II durchzuführen. Allerdings wurden bereits im 

Jahr 2021 im Rahmen der Artenschutzprüfung Stufe II für den Bebauungsplan Nr. 6.03 (ha-

bitat.eins, 2021) entsprechende Kompensationsmaßnahmen geschaffen und befinden sich in 

der Umsetzung. Von einer kumulierenden Beeinträchtigung durch den Bebauungsplan Nr. 

6.04 kann nicht ausgegangen werden, da sich das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 6.04 

innerhalb des Untersuchungsgebietes der Artenschutzprüfung Stufe II für den Bebauungs-

plan Nr. 6.03 befindet. 

7.3  Immissionsschutz  

7.3.1  Schallimmissionen 

Durch die Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 6.03 und Nr. 6.04 und die damit verbundene 

Ausweisung Allgemeiner Wohngebiete, rücken künftig schutzbedürftige Wohnnutzungen an 

das östlich gelegene Gewerbegebiet heran. Um dem allgemeinen Grundsatz der Konfliktbe-

wältigung Rechnung zu tragen, wurde bereits im Rahmen des Planverfahrens Nr. 6.03 eine 

schalltechnische Verträglichkeitsprüfung (Schallimmissionsgutachten, uppenkamp und part-

ner, 22.07.2019) durchgeführt. 

Da das Gewerbegebiet zum Zeitpunkt der Untersuchung nur teilweise baulich entwickelt war 

und sich im Nahbereich des Plangebietes bislang keine Betriebe angesiedelt haben bzw. 

betriebliche Bauvorhaben genehmigt worden sind, erfolgte eine schalltechnische Untersu-

chung der Lärmimmissionen auf Grundlage einer konservativen Abschätzung der von den 

Gewerbeflächen möglicherweise ausgehenden Geräuschemissionen. Die schalltechnische 

Beurteilung kam dabei zu dem Ergebnis, dass die geplante Errichtung von Wohngebäuden 

mit der Gebietseinstufung Allgemeines Wohngebiet (WA) im Bebauungsplan Nr. 6.03 fast 

ausnahmslos möglich ist. Lediglich auf einer kleinen Teilfläche im äußeren Südosten des 

Plangebietes werden die Orientierungswerte der [DIN 18005-1 Bbl. 1] bzw. die Immissions-

richtwerte der [TA Lärm] geringfügig überschritten. Da sich der Bereich mit den geringfügigen 

Überschreitungen weit außerhalb der festgesetzten Baugrenzen befindet, waren Festsetzun-

gen von Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungsplan Nr. 6.03 entbehrlich. Da sich der Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6.04 noch weiter nördlich befindet, sind Einschrän-

kungen der festgesetzten Gewerbeflächen durch den zweiten Bauabschnitt ebenso nicht zu 

erwarten. 

Die für Mischgebiete geltenden Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) am Tag, welche als 

Schwelle für gesunde Wohnverhältnisse verstanden werden, wurden im gesamten Plange-

biet des Bebauungsplanes Nr. 6.03 deutlich unterschritten. An die Errichtung von Terrassen 

und Balkonen sowie sonstiger Außenbereiche waren daher keine schalltechnisch begründe-

ten Bedingungen zu stellen. Da das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 6.04 nördlich an 

die beschriebene Fläche anschließt und somit noch weiter vom festgesetzten Gewerbegebiet 

entfernt ist, als es das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 6.03 ist, sind auch im Bebau-

ungsplan Nr. 6.04 keine Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Ebenso sind keine Einschrän-
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kungen der festgesetzten Gewerbeflächen durch das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 

6.04 zu erwarten. 

Aufgrund der direkten räumlichen Nähe des Gewerbegebietes zur umliegenden Wohnnut-

zung soll bei der Festsetzung zur zulässigen Art der baulichen Nutzung unmittelbar am 

Emissionsverhalten der Betriebe und Betriebsteile angesetzt werden und die Nutzungsver-

träglichkeit über eine Regulierung des zulässigen Störgrades vorgenommen werden. Im Be-

schluss vom 15.4.1987 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG - 4 B 71/87 -, BRS 47 

Nr. 55) dargelegt, dass ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“, in dem nur Betriebe zulässig 

sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören, seiner allgemeinen Zweckbestimmung nach 

noch dem Typus eines Gewerbegebietes entspricht. Damit werde das Gewerbegebiet nicht 

zu einem Mischgebiet, weil nämlich eine allgemeine Wohnnutzung gerade nicht vorgesehen 

sei. 

Um die angrenzende Wohnnutzung nicht wesentlich zu stören, wird ein „nutzungsbeschränk-

tes Gewerbegebiet (GE(N))“ festgesetzt. Innerhalb des nutzungsbeschränkten Gewerbege-

bietes (GE(N)) sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, die das Wohnen im Sinne des § 6 

BauNVO nicht wesentlich stören bzw. die nach ihrem Störgrad im Mischgebiet nach § 6 

BauNVO zulässig sind. 

7.3.2  Geruchsimmissionen 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6.04 (Teilbereich 1) wurde im Jahr 2020 

die durch benachbarte Tierhaltungsbetriebe verursachten Geruchsimmissionen durch eine 

im Zeitraum 27.02.2020 - 02. 09. 2020 durchgeführte Rastermessung ermittelt (Messbericht, 

uppenkamp und partner, 24.03.2021). Auf Grundlage der Ergebnisse der vorangegangenen 

Rastermessung wurde im Rahmen des Planverfahrens Nr. 6.04  eine weitere Ge-

ruchsimmissionsprognose (Geruchsimmissionsprognose, Normec uppenkamp, 16.08.2022) 

erstellt. 

Inhaltlich wurden im Rahmen der Prognose die durch Korrektur der ggf. während des Mess-

zeitraumes vorhandenen geringeren Tierbestände auf die genehmigten Tierbestände zu er-

wartenden zusätzlichen Geruchsimmissionen ermittelt. Zudem wurden die Erweiterungsmög-

lichkeiten der Betriebe erörtert und ggf. mittels Prognose untersucht. Abschließend wurden 

die Ergebnisse aus der Rastermessung und der Prognose addiert und mit den Immissions-

werten aus Anhang 7 der TA Luft 2021 verglichen. 

Die Untersuchungen zu bestehenden Geruchsimmissionen haben Folgendes ergeben:  

Teilbereich 1: 

Genehmigter Bestand 

Für die Beurteilungsflächen des geplanten Wohngebietes des Bebauungsplans Nr. 6.04 

(Teilbereich 1) wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Rastermessung und der 

Korrektur der tatsächlichen Tierzahlen auf die genehmigten Bestände Geruchsstundenhäu-

figkeiten zwischen 7% und 8% ermittelt. Auf den Beurteilungsflächen des geplanten Wohn-

gebietes wird der Immissionswert gemäß Anhang 7 der TA Luft 2021 von 10 % für Wohnge-

biete daher eingehalten. 
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Gemäß Empfehlung des LANUV vom 23.05.2022 soll die Messunsicherheit der Rastermes-

sung als zusätzliche Erkenntnisquelle herangezogen werden. Dem kommt das Gutachten 

wie folgt nach: 

Für die Beurteilungsflächen des geplanten Wohngebietes des Bebauungsplans Nr. 6.04 

wurden nach Korrektur der tatsächlichen Tierzahlen auf die genehmigten Bestände und mit 

Beachtung der oberen Grenze des Unsicherheitsbereiches für die Geruchsstundenhäufigkei-

ten der Rastermessung Geruchsstundenhäufigkeiten von 11 % bis  12 % ermittelt. Es liegt 

daher nach Berücksichtigung der Stellungnahme des LANUV vom 23.05.2022 keine sichere 

Einhaltung des Immissionswertes gemäß Anhang 7 der TA Luft 2021 von 10 % für Wohnge-

biete vor. Im vorliegenden Fall grenzen die geplanten Wohnbauflächen an den Außenbe-

reich. Gemäß Anhang 7 der TA Luft 2021 können die für zum Wohnen dienen den Gebiete 

geltenden Immissionswerte auf einen Zwischenwert der für die aneinandergrenzenden Ge-

bietskategorien geltenden Immissionswerte erhöht werden. Im Bereich der geplanten Wohn-

bauflächen wird der Zwischenwert gemäß von <15 % für Wohngebiete im Übergang zum 

Außenbereich sicher eingehalten. 

Erweiterungsoptionen 

Für die relevanten Tierhaltungsanlagen lagen zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung keine 

konkreten Anträge auf Erweiterungen vor. 

Generell muss zumindest für die im Gutachten gekennzeichneten Tierhaltungsanlagen Nr. 

A1, Nr.A2 und Nr.A4 von einer Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten durch die  

geplanten Wohnbauflächen des Bebauungsplans Nr. 6.04 ausgegangen werden, da die ge-

planten Wohnbauflächen die der Tierhaltungsanlagen nächstgelegene geschlossene Wohn-

bebauung markiert. Die Tierhaltungen Nr. A1, Nr. A2 und Nr. A4 wurden daher zu ihren kon-

kreten, noch nicht beantragten Erweiterungsabsichten befragt. Umfangreiche Erweiterungen 

zum bisher genehmigten Bestand wurden hierbei ausschließlich durch die Betriebe Nr. A1 

und Nr. A2 benannt. Eine detaillierte Diskussion der Erweiterungsoptionen ist dem Geruchs-

gutachten (Geruchsimmissionsprognose, Normec uppenkamp, 16.08.2022) in Kapitel 7.2.1.2 

zu entnehmen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass für die Beurteilungsflächen des geplanten Wohngebietes des 

Bebauungsplans Nr. 6.04 sowie für die südlich angrenzende Bestandsbebauung unter Be-

rücksichtigung der Ergebnisse der Rastermessung und der Korrektur der tatsächlichen Tier-

zahlen auf die genehmigten Bestände sowie der berücksichtigten Erweiterungsoption für die 

Tierhaltung Nr. A2 Geruchsstundenhäufigkeiten zwischen 7 % und  8 % ermittelt  wurden. 

Der Immissionswert gemäß Anhang 7 (TA Luft 2021) von 10 % für Wohngebiete wird daher 

eingehalten. Im Vergleich zum genehmigten Bestand führt das berücksichtigte Erweiterungs-

vorhaben der Tierhaltung  Nr. A2 zu keiner relevant erhöhten Geruchsbelastung innerhalb 

der geplanten Wohnbauflächen.  

Wie oben bereits erwähnt, soll gemäß Empfehlung des LANUV vom 23.05.2022 die 

Messunsicherheit der Rastermessung als zusätzliche Erkenntnisquelle herangezogen wer-

den. Demnach sind bei Berücksichtigung der Messunsicherheit bezüglich der Erweiterungs-

absichten ebenfalls Geruchsstundenhäufigkeiten von 11 % bis 12 % ermittelt worden. Die 

Darstellung und Diskussion der entsprechenden Ergebnisse sind den Kapiteln 7.1.3 und 

7.2.1.2 im Geruchsgutachten (Geruchsimmissionsprognose, Normec uppenkamp, 

16.08.2022) zu entnehmen.  
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Insgesamt lässt sich feststellen. dass der Teilbereich 1 des Bebauungsplans Nr. 6.04 der 

Stadt Warendorf unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Rastermessung (auch unter 

Beachtung der Messunsicherheit), der Korrektur der tatsächlichen Tierbestände auf die je-

weils genehmigten Bestände sowie unter Berücksichtigung der beschriebenen Erweite-

rungsoptionen vollständig entwickelbar ist. 

Existenzielle Einschränkungen der Tierhaltungsbetriebe Nr. A1 und Nr. A2 durch die Reali-

sierung des Plangebietes sind folglich nicht zu erwarten. 

Teilbereich 2: 

Teilbereich 2 des Bebauungsplanes Nr. 6.04 wurde innerhalb der Rastermessung im Jahr 

2020 nicht untersucht. Anhand der vorliegenden Ergebnisse der Rastermessung für die Teil-

flächen im Ortsteil Einen und der Lage und Entfernung der relevant einwirkenden tierhalten-

den Betriebe ist nach gutachterlicher Einschätzung jedoch davon auszugehen, dass die in-

nerhalb des Teilbereiches zu erwartenden Geruchsimmissionen (auch unter Berücksichti-

gung der bereits bekannten Erweiterungsabsichten der umliegenden landwirtschaftlichen 

Betriebe) den Immissionswert gemäß Anhang 7 der TA Luft 2021 für Gewerbe-/ Industriege-

biete in Höhe von 15 % nicht überschreiten. 

7.4  Überflutungsschutz 

Durch die beabsichtigte Ausweisung eines Wohngebietes und dem damit einhergehenden, 

erhöhten Versiegelungsgrad und Abflussvolumen in der Kanalisation wurde im Rahmen ei-

nes Überflutungsgutachtens (Überflutungsgutachten, Fischer Teamplan Ingenieurbüro 

GmbH, April 2021) eine Risikobetrachtung der dortigen Infrastruktur durchgeführt. Damit 

wurde die frühzeitige Einbeziehung der Überflutungsvorsorge in der Bauleitplanung gewähr-

leistet und mögliche extreme Wetter-Ereignisse berücksichtigt. 

Im Rahmen des Gutachtens wurden der Ist-Zustand sowie der Planungszustand bezüglich 

des 20- und des 100-jährlichen Starkregenereignisses gegenübergestellt und die Überflu-

tungssituation im Plangebiet selbst sowie die Auswirkungen der Neuplanung auf die örtliche 

Bestandsbebauung untersucht. 

Aus der Überflutungsprüfung wurde ersichtlich, dass die Realisierung des Baugebietes 

grundsätzlich keine wesentliche Verschärfung des Überflutungsrisikos des Ortsteils Einen 

zur Folge hat. Aus dem Gutachten geht hervor, dass bei einem 20-jährlichen Starkregener-

eignis durch die Neuplanung voraussichtlich insgesamt drei Gebäude innerhalb der Ortschaft 

Einen stärker gefährdet sind, als es im Ist-Zustand bei einem 20-jährlichen Starkregenereig-

nis der Fall wäre. Zudem reduziert sich die Gefährdung bei einem Gebäude. Bei Betrachtung 

des 100-jährlichen Starkregenereignisses ist bezüglich der Neuplanung lediglich ein Wohn-

gebäude in der Ortslage Einen stärker gefährdet, als im Ist-Zustand bei einem 100-jährlichen 

Starkregenereignis. Eine Verbesserung hinsichtlich der Überflutungsgefährdung im Ort ergibt 

sich dabei an insgesamt zwei Gebäuden. Außerhalb des Ortskerns von Einen weist sowohl 

beim 20-jährlichen, als auch beim 100-jährlichen Starkregenereignis das Pumpwerk von Ei-

nen eine höhere Gefährdung bei Betrachtung der Planungsvariante im Vergleich zum Ist-

Zustand auf. 

Zur Reduzierung der Gefährdungslage der genannten Gebäude sollten vor Realisierung des 

Plangebietes im Rahmen einer Maßnahmenuntersuchung die überflutungssensiblen Punkte 

im Einzelfall vor Ort untersucht und entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Bei-
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spielsweise kann durch technische Maßnahmen im Straßenbau oder durch Maßnahmen auf 

den jeweiligen Grundstücken die Gefährdungslage minimiert werden. Möglicherweise wur-

den bei den jeweiligen Gebäuden bereits Maßnahmen berücksichtigt, wodurch kein weiterer 

Handlungsbedarf bestehen würde. 

Im Bereich des Plangebietes selbst hat die Überflutungsprüfung gezeigt, dass die beabsich-

tigte Straßenplanung sicherstellt, dass sämtliches Oberflächenwasser der Straßenflächen 

durch die gewählte Höhenlage über den Grünen Markenweg in nördliche Richtung aus dem 

Baugebiet abgeleitet werden kann. 

Lediglich aus den Höhenlagen der privaten Grundstücksflächen können gegebenenfalls Ge-

fährdungen hervorgerufen werden, da die Modellierung privater Flächen nicht konkret plan-

bar oder steuerbar ist. Gemäß dem Überflutungsgutachten und auch in Anlehnung an die 

DIN 1986-100 wird empfohlen, Gärten, Vorgärten und private Zufahrten mit Neigung weg 

vom Gebäude zu erstellen. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Ungewissheit, 

wie die finale Höhenplanung der privaten Gartenflächen aussehen wird und der daraus resul-

tierenden Ungewissheit über die zu erwartenden Gefahrenpotenziale, die sich aus den Be-

reichen ergeben, wird im Bebauungsplan die Festsetzung einer Mindestsockelhöhe von 0,2 

m mit aufgenommen. Hierdurch kann auch bei unterschiedlicher Geländemodellierung der 

privaten Flächen ein ausreichender Überflutungsschutz hinsichtlich möglicher Starkregener-

eignisse der neu entstehenden Bebauung gewährleistet werden. Ergänzend wird im Bebau-

ungsplan ein Hinweis mit aufgenommen, dass Keller- und Lichtschächte mindestens 0,2 m 

oberhalb des Geländes angeordnet bzw. entsprechend gegen von außen eindringendes 

Wasser, beispielsweise mit einer gemauerter Umrandung, geschützt werden sollten.  

7.5  Altlasten 

Altlasten sind im Plangebiet zum Planstand nicht bekannt. Unabhängig davon besteht nach 

§ 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vorliegen 

einer Altlast oder schädlicher Bodenveränderungen unverzüglich der zuständigen Behörde 

anzuzeigen, sofern derartige Feststellungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, 

Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Eingriffen in den Boden und den Untergrund ange-

troffen werden. 

7.6  Kampfmittel 

Derzeit liegen keine Informationen über etwaige Kampfmittelbelastungen des Gebietes vor. 

Einzelfunde sind nicht auszuschließen. Tiefbauarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht 

auszuführen. Treten hierbei verdächtige Gegenstände oder außergewöhnliche Bodenverfär-

bungen auf, ist die Arbeit aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen, der Kampfmittelräum-

dienst der Bezirksregierung Arnsberg ist durch die Ordnungsbehörde der Stadt Warendorf 

oder die Kreispolizeibehörde Warendorf zu benachrichtigen. 

7.7  Erhalt der Hecke 

Bezüglich der vorhandenen Landschaftshecke westlich des Grünen Markenweges wurde im 

Rahmen des Planverfahrens Nr. 6.03 eine Baumkontrolle/ein Baumkonzept beauftragt 

(Baumkonzept, Grüner Zweig GmbH, 20.04.2021). Hierdurch wurden der vitale Status sowie 
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der Erhaltungswert der vorhandenen Pflanzen und Bäume ermittelt. Darauf aufbauend wer-

den entsprechende Schutzmaßnahmen zum potenziellen Erhalt der Hecke sowie Baumpfle-

gemaßnahmen im Zuge der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht definiert. 

Eine empfohlene Maßnahme zum Erhalt der Hecke gemäß Baumkonzept ist ein Abstand 

vom Mittelpunkt der Heckenstruktur zu Bautätigkeiten von etwa 6 bis 8 Metern. Um dieser 

Empfehlung mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes nachzukommen, wurde der Be-

reich der Hecke in westliche Richtung durch die Festsetzung der Grünfläche um 4,0 m ver-

breitert (ausgehend von der vorhandenen Flurstücksgrenze zwischen Hecke und derzeit 

bestehender Ackerfläche). Damit ist sichergestellt, dass der Bereich nicht Teil der Baugrund-

stücke wird und der erforderliche Schutzabstand zur Hecke eingehalten wird.  

Gemäß Baumkonzept sollten in dem genannten Abstand Bodenarbeiten grundsätzlich ver-

mieden werden. Sind diese dennoch erforderlich (beispielsweise durch den Ausbau des 

Grünen Markenweges) sind im entsprechenden Bereich unterhalb von Kronentraufen der 

vorhandenen Bäume entsprechend Wurzelsuchgrabungen gemäß DIN 18920 durchzuführen 

und ggf. Maßnahmen, beispielsweise in Form eines Wurzelschutzes, einzuleiten. In diesem 

Zusammenhang wird eine dendrologische Baubegleitung durch einen Baumsachverständi-

gen empfohlen, welche die jeweiligen Bauabschnitte begleitet. Im Bebauungsplan wird ein 

entsprechender Hinweis zum Erhalt der Hecke aufgenommen. 

Durch den vorhandenen Gehölzbestand und dessen über Privatgrund ragende Baumkronen 

ist mit Beeinträchtigungen (Verschattung, Laubfall etc.) zu rechnen, wodurch keine Ansprü-

che auf Rückschnitt, Beseitigung o.ä. begründet werden können. 

8. Bodendenkmale /Archäologie 

Teilbereich 1: 

Im Herbst 2019 wurde im Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 6.03 und Nr. 6.04 (Teil-

bereich 1) eine Suchschnittprospektion zur Klärung der archäologischen Befundsituation 

durchgeführt. Insgesamt wurden in vier Schnitten 10 unterschiedlich große Testflächen mit 

einer Gesamtlänge von knapp 500 m bzw. einer Fläche von ca. 1.400 m² angelegt. Dabei 

konnten im östlichen Bereich der Planungsfläche konzentriert prähistorische Keramikscher-

ben und Siedlungsbefunde festgestellt werden, während der Westteil weitgehend fundfrei 

blieb. Zwei exemplarisch untersuchte größere Befunde erwiesen sich als gut erhaltene zy-

lindrische Vorratsgruben der Zeit um Chr. Geb. Sie enthielten größere Mengen an Keramik-

scherben sowie einige Webgewichte. Weitere Befunde können als Pfostengruben ehemali-

ger Gebäude interpretiert werden. Neben Keramik o.g. Zeitstellung fand sich auch Scher-

benmaterial, das in die späte Bronzezeit/ältere Eisenzeit weist (um 800 v. Chr.) und damit 

eine Siedlungsdauer von mehreren Jahrhunderten belegt.  

Insgesamt kann der festgestellte prähistorische Siedlungsbereich als Fortsetzung der be-

kannten und in den 1990er Jahren teilweise ausgegrabenen eisenzeitlich/frühkaiserzeitlichen 

Siedlung unmittelbar östlich der Straße „Grüner Markenweg“ interpretiert werden. Diese 

Siedlung ist bedeutend für die Geschichte Warendorfs. Die im aktuellen Plangebiet aufge-

deckten Befunde (Siedlungs- und Pfostengruben) lassen auf gut erhaltene Siedlungsstruktu-

ren schließen. Die Erforschung des eisenzeitlich/frühkaiserzeitlichen Siedlungsbereichs kann 
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wertvolle Erkenntnisse erbringen über Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Besied-

lungsgeschichte, über Siedlungsstruktur und Besiedlungsdichte im Einzugsbereich der Ems, 

im Raum Warendorf und darüber hinaus. 
 

 

 
Abbildung 4: Kennzeichnung Bodendenkmal, LWL, 11/2019 

 
 

Nach Aussagen der LWL-Archäologie für Westfalen erfüllt der Siedlungsbereich die Kriterien, 

die gem. § 2.5 DSchG NRW an ein Bodendenkmal geknüpft sind. Somit stehen der Planung 

in diesem Bereich (rot markiert im Kartenausschnitt) prinzipiell Gründe des Denkmalschutzes 

entgegen. Da die Stadt Warendorf jedoch in einem Abwägungsprozess zu der Auffassung 

gelangt ist, dass das öffentliche Interesse an einer Bebauung höher wiegt als das Interesse 

an der Erhaltung des Bodendenkmals, konnte seitens dem LWL einer Bebauung zugestimmt 

werden, sofern das Bodendenkmal vor Beginn erster Bodeneingriffe in diesem Bereich flä-

chig archäologisch untersucht wird und die Ausgrabungen nach den fachlichen Grabungs-

standards der LWL-Archäologie für Westfalen durchgeführt werden. Die Kosten der archäo-

logischen Untersuchung sind dabei vom Verursacher zu tragen. 

Außerhalb der im Plan rot markierten Fläche erbrachten einige der Prospektionsschnitte ein-

zelne archäologische Spuren (eine Siedlungsgrube, Keramikscherben etc.), die aber eine 

flächige Ausgrabung nicht erforderlich erscheinen lassen. Dadurch muss auch im westlichen 

Bereich des Plangebietes mit Zufallsfunden gerechnet werden. Daher werden entsprechen-

de Hinweise mit in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Die erforderliche flächige archäologische Grabung im östlichen Planbereich (im Kartenaus-

schnitt rot markiert) wurde im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 6.03 (südlicher Abschnitt) 

bereits in der Zeit von März bis September 2020 durch die Stadt Warendorf in Kooperation 

mit der LWL-Archäologie für Westfalen durchgeführt. Die dabei festgestellten Ergebnisse 

bestätigen, dass der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 6.04 (nördlicher Bauabschnitt) eben-

falls – wie geplant – in den östlichen Flächen untersucht werden muss. Eventuell sich nach 

Westen fortsetzende Befunde können eine Erweiterung der Grabungsflächen notwendig ma-

chen.  
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Die erforderliche Grabung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6.04 ist vor Reali-

sierung des Planes durchzuführen und abzuschließen. 

Teilbereich 2: 

Im Teilbereich 2 befindet sich ein beim LWL vermerktes Bodendenkmal. In den Jahren 1997 

bis 1998 haben in einem Teilbereich des Bodendenkmals Ausgrabungen auf einer Fläche 

von mehr als 9000 m² stattgefunden. Dadurch wurde das Bodendenkmal dokumentiert und 

ist dort nicht mehr vorhanden. Das noch bestehende Bodendenkmal im südlichen Bereich 

wird gem. § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich im Bebauungsplan dargestellt.  

Im Bereich des Bodendenkmals sind alle von Baumaßnahmen und sonstigen Bodeneingrif-

fen betroffenen Areale vor Baubeginn archäologisch zu untersuchen. Die hierzu notwendigen 

Kosten sind vom jeweiligen Bauherrn/in als Verursacher zu tragen. Für jedes konkrete Vor-

haben ist ein denkmalrechtliches Genehmigungsverfahren gem. § 9 DSchG notwendig. Im 

Zusammenhang mit Erschließungs- und Bautätigkeiten im gekennzeichneten Bereich ist ein 

bauvorgreifender Abzug des Oberbodens in Anwesenheit eines Mitarbeiters der LWL - Ar-

chäologie für Westfalen durchzuführen und auf Grundlage der daraus gewonnenen Erkennt-

nisse erforderliche Maßnahmen mit der LWL - Archäologie für Westfalen abzustimmen und 

umzusetzen. Ein Baubeginn ist erst nach Abschluss der archäologischen Untersuchungen 

und Freigabe durch die LWL - Archäologie für Westfalen zulässig. 

9. Ver- und Entsorgung / technische Infrastruktur 

Erschließung 

Teilbereich 1: 

Der Bereich wird aus Richtung Osten über die Straße „Grüner Markenweg“ erschlossen. 

Hierdurch wird im Inneren des Plangebietes eine Ost-West ausgerichtete öffentliche Er-

schließung geschaffen, die im Westen des Plangebietes in Richtung Süden abknickt. Hier-

durch besteht ein Anschluss an den ersten Bauabschnitt (Bebauungsplan Nr. 6.03) südlich 

des Plangebietes. Hierdurch wird eine Umfahrung durch beide Baugebiete erzeugt, welche 

die Ein- und Ausfahrt für Müllfahrzeuge und Einsatzwagen begünstigt.  

Teilbereich 2: 

Die gewerbliche Erschließung soll vornehmlich über den im Bebauungsplan Nr. 6.05 vorge-

sehenen privaten Stich erfolgen, der direkt nördlich des Teilbereiches in östliche Richtung in 

das Gewerbegebiet führt. Innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 6.05 ist entlang der Verkehrs-

fläche des Grünen Markenweges ein eingeschränktes Ein- und Ausfahrtverbot festgesetzt, 

welches sich auf jeglichen gewerblichen Kfz-Verkehr beschränkt. Dieses eingeschränkte Ein- 

und Ausfahrtverbot wird für den Bebauungsplan Nr. 6.04 übernommen, um das bestehende 

Wohngebiet nicht mit zusätzlichen Gewerbeverkehren zu belasten.  

Energie- und Löschwasserversorgung 

Die Energieversorgung des Plangebietes erfolgt in Abstimmung mit den Stadtwerken Wa-

rendorf / der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH. 
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Neu zu verlegende Versorgungsleitungen, wie z.B. Telekommunikations- und Stromleitun-

gen, sind unterflur, also unterhalb der Geländeoberfläche bzw. der Straßen, zu verlegen. 

Bezüglich der Löschwasserversorgung hat sich im Zuge der frühzeitigen Beteiligung des 

Bebauungsplans Nr. 6.03 herausgestellt, dass seitens der Stadtwerke in diesem Bereich 

statt den erforderlichen 48 m3/h eine Löschwassermenge von lediglich 24 m3/h bereitgestellt 

werden kann. Aus diesem Grund wird seitens der Stadt Warendorf die Errichtung eines 

Löschwasserbrunnens beabsichtigt, durch den die Löschwasserversorgung der beiden Plan-

gebiete (Bebauungspläne Nr. 6.03 und Nr. 6.04) sichergestellt werden kann. Der Bebau-

ungsplan Nr. 6.03 berücksichtigt hierzu eine Fläche für Versorgungsanlagen. Hierbei wird 

auch der Flächenbedarf für eine entsprechende Feuerwehraufstellfläche berücksichtigt. 

Bis zur Fertigstellung der zu versorgenden baulichen Anlagen ist sicherzustellen, dass die 

erforderlichen Anlagen für die Löschwasserversorgung betriebsbereit errichtet sind. 

Entwässerung 

Gemäß § 44 Landeswassergesetz (LWG NRW) i. V. m. § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) ist Niederschlagswasser von Grundstücken, die erstmals bebaut werden, zu versi-

ckern, zu verrieseln oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwas-

ser in ein Gewässer einzuleiten, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffent-

lich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Zur Prüfung der örtlichen Versickerungsmöglichkeiten sind hydrogeologische Gutachten (Dr. 

Fritz Krause, Münster, 04.09.2019, 25.03.2020 u. 07.04.2020 / Biekötter Architekten GbR, 

Ibbenbüren, 16.06.2020) eingeholt worden. Die Untersuchungen haben ergeben, dass eine 

Versickerung des Niederschlagswassers aufgrund hoher Grundwasserstände nicht möglich 

ist.  

Die Einleitung des Niederschlagswassers in die Ems als dem einzig zur Verfügung stehen-

den ortsnahen Gewässer wird seitens des Abwasserbetriebs der Stadt Warendorf als unver-

hältnismäßig eingestuft. Die Unverhältnismäßigkeit wurde geprüft und mit den zuständigen 

Wasserbehörden einvernehmlich abgestimmt. Da die Vorgabe des § 55 Abs. 2 WHG nicht 

umsetzbar ist, erfolgt die Niederschlagswasserentwässerung über Anschlüsse an die vor-

handene Mischwasserkanalisation in der Straße „Grüner Markenweg“ des Plangebiets. 

Ein Anschluss an den vorhandenen Mischwasserkanal im Grünen Markenweg wurde seitens 

des Abwasserbetriebs der Stadt Warendorf geprüft und ist technisch und hydraulisch mög-

lich. Da das Kanalnetz im Grünen Markenweg und der Bartholomäusstraße bereits ausgelas-

tet ist, wird eine gedrosselte Einleitung des Mischwassers mit einem Rückhaltekanal vorge-

sehen. Dadurch muss ein Teil des bestehenden Kanals im Grünen Markenweg saniert wer-

den.  
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10. Abgrabungen / Grundwasserabsenkung 

Im Bebauungsplan Nr. 6.05 ist für den Teilbereich 2 festgesetzt, dass innerhalb des Abgra-

bungsbereiches die Geländeoberkante auf 56,60 m üNN festgesetzt wird, in diesem Bereich 

ist das Grundwasser auf eine Höhe von 56,10 m üNN abzusenken. Eine Ausnahme besteht 

im Bereich der für betriebsbezogenes Wohnen vorgesehenen Flächen des GE1-Gebietes, 

das Gelände ist an der Stelle auf die Straßenhöhe des Grünen Markenweges abzusenken. 

Da der gesamte Bereich der Gewerbefläche im B-Plan Nr. 6.04 sowie der westlich gelegene 

Grüne Markenweg im Ist-Zustand eine relativ ebene Fläche darstellt, hat die Festsetzung zur 

Abgrabung für diesen Bereich keine Relevanz mehr. 

11. Bodenordnung, Realisierungsplanung 

Die Flächen des Teilbereich 1 sind größtenteils im Besitz der Stadt Warendorf, Bodenord-

nende Maßnahmen sind lediglich im Bereich des Grünen Markenweges zur Verbreiterung 

der Straße erforderlich. Die Flächen des Gewerbegebietes sind in privatem Eigentum. 

 

12. Städtebauliche Bilanz 

 
Geltungsbereich 
[m2] 

Anteil 
[%] 

 
Allgemeines Wohngebiet 
 
Gewerbegebiet 
 
Straßenverkehrsfläche 
 
Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung:  
verkehrsberuhigter Bereich 

 
öffentliche Grünfläche 
 
 
 

 
11.888 m² 
 
  6.289 m²  
 
  3.317 m²  
 
 
 
  1.353 m² 
 
  1.424 m² 
 

 
 

 
49,0 % 
 
25,9 % 
 
13,7 % 
 
 
 
5,5 % 
 
5,9 % 
 

 
 

Gesamt 24.271 m² 100,0 % 
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Die Begründung ist dem Bebauungsplan Nr. 6.04 „Westlich Grüner Markenweg 2“ als Anlage 
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